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Einleitung 
Das vorliegende Hygienekonzept wurde im Mai 2020 von der Verwaltungsleiterin Theresa 

Schramke in Absprache mit dem Leitenden Pfarrer Martin Schlageter für den Seelsorgebereich 

Barmen-Wupperbogen Ost in Wuppertal erstellt und wird fortlaufend überarbeitet und er-

gänzt. Anlass für die Erstellung sind die Folgen der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 und der Schutz der Mitarbeitenden sowie Gemeindemitglieder vor einer Infektion 

mit dem Virus im Seelsorgebereich Barmen-Wupperbogen Ost. Es richtet sich an die Personen 

(ehrenamtlich wie hauptamtlich Tätige sowie Gemeindemitglieder) in unserem Seelsorgebe-

reich. 

 

Das Konzept setzt sich zusammen aus bzw. fußt auf: 

¶ der jeweils aktuell geltenden Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung ς CoronaSchVO) des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

¶ der jeweils aktuell geltenden Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur (Coronabetreuungs-

verordnung ς CoronaBetrVO) des Landes Nordrhein-Westfalen 

¶ Vorgaben der Stadt Wuppertal (Amtsblätter) 

¶ Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 

¶ Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

¶ Empfehlungen und Vorgaben des Generalvikariats des Erzbistums Köln 

¶ Konzepten und Empfehlungen anderer Seelsorgebereiche im Erzbistum Köln 

¶ Empfehlungen des Diözesan-Caritasverbands für das Erzbistum Köln e. V. 
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1 Allgemeine Hinweise 
 

1.1 Hintergründe und wissenschaftliche Grundlage des Hygienekonzepts und der im 
Folgenden getroffenen Empfehlungen 
Aktuell sind drei Übertragungswege für das Coronavirus SARS-CoV-2 bekannt: 
 

I Tröpfcheninfektion: 

a) Diese Infektion wird über direkte Tröpfchen übertragen, welche beim Sprechen, Sin-

gen, Husten, Niesen erzeugt werden und aufgrund ihres Gewichtes nach ca. 1,50 Me-

ter zu Boden sinken. 

b) Deshalb ist hier der Mindestabstand unabdingbar um dieses Infektionsrisiko zu mini-

mieren. 

 

II Infektion über Aerosole: 

a) Immer mehr Studien bestätigen die Infektion über infektiöse Aerosole (kleinste Tröpf-

chen im geringen Mikromillimeterbereich), welche ebenfalls beim Sprechen, Singen, 

Husten, Niesen, aber auch beim Atmen erzeugt werden und nach neuesten Studien ca. 

14 Minuten in der Luft infektiös bleiben und damit Personen die weiter entfernt sind 

als der Mindestabstand anstecken können. Eine Minute sprechen erzeugt ca. 1.000 vi-

rusenthaltende kleinste Tröpfchen. 

b) Aufgrund dessen muss das Singen und Sprechen auf das nötigste reduziert werden und 

insbesondere das Singen sollte nur in zeitlichen Intervallen erfolgen. Zudem ist die ent-

scheidende Maßnahme das regelmäßige Lüften jeglicher Räumlichkeiten, damit keine 

infektiösen Aerosolwolken entstehen und die Viruskonzentration in der Luft minimiert 

wird. 

 

III Schmierinfektion: 

a) Diese Übertragung wurde ebenfalls bestätigt und entsteht z. B. durch Händeschütteln, 

aber auch durch Kontakt über berührte Objekte, z. B. Türklinken oder Papier. 

b) Aufgrund dessen muss der Kontakt zu Personen bzw. Objekten minimiert werden, was 

bedeutet, dass die Türen vor der Messe offenstehen sollten und z. B. Gotteslobe nicht 

von mehreren Personen genutzt werden sollten. 

 

 

1.2 Die wichtigsten Hygiene-Tipps im Überblick 
Die meisten von uns wissen, mit welchen hygienischen Maßnahmen man sich selbst und an-

dere vor Infektionskrankheiten schützen kann, und halten sich an diese. Bei einem Hygiene-

konzept sollte eine Auflistung dieser Tipps jedoch nicht fehlen: 

 

¶ Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen und drehen 

Sie sich am besten weg. Niesen und husten Sie in die Armbeuge oder in ein Papierta-

schentuch, das Sie danach entsorgen. 
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¶ Halten Sie die Hände vom Gesicht fern und vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, 

Augen oder Nase zu berühren. 
 

¶ Halten Sie ausreichend Abstand zu Menschen allgemein (mindestens 1,50 Meter), be-

sonders zu Menschen, die Husten, Schnupfen oder Fieber haben. 
 

¶ Vermeiden Sie Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen). 
 

¶ Waschen Sie regelmäßig, gründlich und ausreichend lange (mindestens 20-30 Sekun-

den) Ihre Hände mit Wasser und Seife. 

 

Für Personen im Seelsorgebereich, die an sich selbst Symptome einer möglichen COVID-19-

Infektion feststellen, stellt das Merkblatt des RKI eine gute Orientierungshilfe dar (siehe An-

ƘŀƴƎΤ ¢ƛǘŜƭΥ αCOVID-19: Bin ich betroffen und was ist zu tun? Orientierungshilfe für Bürgerin-

nen und BürgerάύΦ 

 

 

1.3 Betretungsverbote, Maskenpflicht und weitere Anweisungen 

Für folgende Gebäude und Einrichtungen in unserem Seelsorgebereich gelten bis auf Weite-

res Betretungsbeschränkungen bzw. Auflagen hinsichtlich eines Betretens: 

¶ Kindertagesstätte Don Bosco (Langerfeld) 

¶ Kindergarten St. Maria Magdalena (Beyenburg) 

¶ OT Raphaelo, Übermittag-Betreuung St. Raphael und damit verbunden das Pfarrheim 

St. Raphael (Langerfeld) 

¶ Pfarrbüro St. Raphael / Pastoralbüro Wupperbogen (Langerfeld) 

¶ Pfarrbüro St. Elisabeth und St. Petrus (Heckinghausen) 

¶ Pfarrbüro St. Maria Magdalena (Beyenburg) 

 

Hierbei gelten für die Gebäude jeweils folgende Bestimmungen: 

 

1.3.1 Kindertagesstätte Don Bosco und Kindergarten St. Maria Magdalena 

Beide Kindertagesstätten in unserem Seelsorgebereich befinden sich aufgrund der hohen In-

zidenzwerte in Wuppertal derzeit in der bedarfsorientierten Notbetreuung. Zutritt zu den 

Gebäuden dieser Einrichtungen erhalten derzeit und bis auf Weiteres ausschließlich 

¶ Kinder, die derzeit betreut werden, 

¶ Mitarbeitende und Praktikanten*innen (inkl. FOS-Praktikanten*innen, FSJler*innen 

und BFDler*innen), die derzeit in der Betreuung eingesetzt werden, 

¶ Mitarbeitende, die im Küchendienst eingesetzt werden, 

¶ Reinigungspersonal, 

¶ Hausmeister*innen und Handwerker*innen nach Absprache mit der jeweiligen Einrich-

tungsleitung, die Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen durchführen, wenn 

diese einer kurzfristigen Wiederaufnahme des Betriebes zur Betreuung von Kindern 

nicht entgegenstehen, 
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¶ Eltern nur in Not- und Ausnahmesituationen und nach Absprache mit der jeweiligen 

Einrichtungsleitung, 

¶ Trägervertretungen nur in Not- und Ausnahmesituationen und nach Absprache mit der 

jeweiligen Einrichtungsleitung. 

Für alle Erwachsenen (inkl. Mitarbeitenden) besteht zudem die Verpflichtung, während des 

gesamten Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung, vor dem Eingangsbereich auch bei 

Wahrung des Mindestabstands (z. B. beim Holen und Bringen der Kinder) sowie auf dem ge-

samten Außengelände der Einrichtung eine medizinische Maske i.S.d. § 3 Abs. 1 S. 2 

CoronaSchVO zu tragen. Bei pädagogisch wichtigen Interaktionen mit den Kindern darf das 

Personal die Maske abnehmen, soweit dies notwendig ist. 

 

Bei Fragen, Terminvereinbarungen (Telefontermine) u. ä. wenden Sie sich bitte zur weiteren 

Absprache an die jeweilige Leitung der Einrichtung: 
 

Kindertagesstätte Don Bosco 

Leiterin: Martina Kluth 

Telefon: 02 02 / 66 74 73 

E-Mail: kath.kita.donbosco@wupperbogen-ost.de 
 

Kindergarten St. Maria Magdalena 

Leiterin: Annegret Grundschöttel 

Tel.: 0202 / 61 14 40 

E-Mail: kiga.mm@wupperbogen-ost.de 

 

Zudem gelten seit dem 15.12.2020 folgende Anweisungen in beiden Kitas: 

I. Alle Eltern wurden gebeten, ihre Kinder nicht in die Kitas zu bringen, wenn nicht er-

forderlich. 

II. Alle Kita-Gruppen müssen wieder getrennt voneinander betreut werden. 

III. Es gibt keinen Austausch von Personal zwischen den Gruppen ebenso wie kein grup-

penübergreifendes Spielen von Kindern. Wenn es Absprachen zwischen Mitarbeiten-

den aus unterschiedlichen Gruppen gibt, müssen diese hierbei eine medizinische 

Maske tragen und zusätzlich auf den Mindestabstand achten. 

IV. Es gibt keinerlei gruppenübergreifende Aktivitäten. Dazu gehören u. a. Spielen (drin-

nen wie draußen), Mittagessen (wird in den Gruppen eingenommen ungeachtet da-

von, ob Kinder kaltes oder warmes Mittagessen erhalten), Geburtstagsfeiern u. ä. 

V. Sämtliche gruppenübergreifende Feiern o. ä. Events sind bis auf Weiteres untersagt. 

VI. Geschwisterkinder werden bis auf Weiteres jeweils zusammen in einer Gruppe be-

treut. 

VII. Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen auch weiterhin nicht betreut werden. 

VIII. Mitarbeitende mit Erkältungssymptomen dürfen nicht in den Einrichtungen arbeiten. 

IX. Es finden bis auf Weiteres keine Ausflüge mehr statt. Ausgenommen davon sind 

gruppeninterne Spaziergänge in die nähere Umgebung der Einrichtung, z. B. in den 

Wald. 
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1.3.2 OT Raphaelo und Übermittag-Betreuung St. Raphael 

Zutritt zu den Gebäuden dieser Einrichtungen erhalten während der Einrichtungsöffnungs-

/Betreuungszeiten derzeit und bis auf Weiteres ausschließlich 

¶ Kinder, die derzeit betreut werden, 

¶ Mitarbeitende und Praktikanten*innen, 

¶ Reinigungspersonal, 

¶ Hausmeister*innen und Handwerker*innen nach Absprache mit der jeweiligen Einrich-

tungsleitung, die Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen durchführen, wenn 

diese einer kurzfristigen Wiederaufnahme des Betriebes zur Betreuung von Kindern 

nicht entgegenstehen, 

¶ Eltern nur in Not- und Ausnahmesituationen und nach Absprache mit der Einrichtungs-

leitung, 

¶ Trägervertretungen nur in Not- und Ausnahmesituationen und nach Absprache mit der 

jeweiligen Einrichtungsleitung. 

Für alle Erwachsenen (inkl. Mitarbeitenden) besteht zudem die Verpflichtung, während des 

gesamten Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung, vor dem Eingangsbereich auch bei 

Wahrung des Mindestabstands (z. B. beim Holen und Bringen der Kinder) sowie auf dem ge-

samten Außengelände der Einrichtung eine medizinische Maske i.S.d. § 3 Abs. 1 S. 2 

CoronaSchVO zu tragen. Bei pädagogisch wichtigen Interaktionen mit den Kindern darf das 

Personal die Maske abnehmen, soweit dies notwendig ist. Kinder müssen eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen. 

 

Bei Fragen, Terminvereinbarungen (Telefontermine) u. ä. wenden Sie sich bitte zur weiteren 

Absprache an die Leitung der Einrichtung: 
 

OT Raphaelo und Übermittag-Betreuung St. Raphael 

Leiterin: Britta Schulze 

Tel.: 0202 / 60 77 28 

E-Mail: OT_ST_RAPHAEL@web.de 

 

 

1.3.3 Pfarrheim St. Raphael 

Außerhalb der Einrichtungsöffnungs-/Betreuungszeiten von OT Raphaelo und Übermittag-

Betreuung St. Raphael kann der Pfarrsaal unter strenge Auflagen und bis zu einer Gruppen-

größe von 5 Personen für Veranstaltungen und Treffen von Gruppierungen und Gremien des 

Seelsorgebereichs genutzt werden. Hierbei gelten Auflagen (siehe Bestuhlungs- und Lüf-

tungsplan für den Pfarrsaal St. Raphael). 
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1.3.4 Pfarrbüros 

Die drei Pfarrbüros sind weiterhin für den Publikumsverkehr ohne Voranmeldung weitestge-

hend geschlossen. Besucher*innen melden sich bitte vorher an. Ein Zutritt zum jeweiligen 

Pfarrbüro erfolgt nur nach Rücksprache mit den Mitarbeitenden. Personen, die das jeweilige 

Pfarrbüro während der Präsenzzeit der Pfarramtssekretäre*innen betreten, sind verpflichtet, 

eine medizinische Maske i.S.d. § 3 Abs. 1 S. 2 CoronaSchVO zu tragen. Es ist zudem auf einen 

Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen einzelnen Personen zu achten. Jeglicher Zutritt zu 

den drei Pfarrbüros während der Präsenzzeit der Pfarramtssekretäre*innen ist vorab mit den 

Pfarramtssekretär*innen abzuklären (telefonisch oder per E-Mail). 
 

Pfarrbüro St. Raphael / Pastoralbüro Wupperbogen 

Pfarramtssekretärin: Kerstin Noll 

Tel.: 02 02 / 60 24 14 

E-Mail: st.raphael-st.paul@wupperbogen-ost.de 
 

Pfarrbüro St. Elisabeth und St. Petrus 

Pfarramtssekretär: Ludger Noll 

Tel.: 02 02 / 62 65 15 

E-Mail: st.elisabeth-und-st.petrus@wupperbogen-ost.de 
 

Pfarrbüro St. Maria Magdalena 

Pfarramtssekretärin: Gisela Mickoleit 

Tel.: 02 02 / 61 11 32 

E-Mail: st.maria-magdalena@wupperbogen-ost.de 

 

 

1.3.5 Hinweise zur Mund-Nasen-.ŜŘŜŎƪǳƴƎ όαaŀǎƪŜƴǇŦƭƛŎƘǘά) und zur medizinischen 

Maske (α9ǊǿŜƛǘŜǊǘŜ aŀǎƪŜƴǇŦƭƛŎƘǘά) 

Das RKI empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situa-

tionen im öffentlichen Raum. Dies ist einer der Bausteine, um Risikogruppen zu schützen und 

um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung zu reduzieren. 

 

In unserem Seelsorgebereich besteht in den meisten Bereichen eine Verpflichtung zum Tra-

gen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 

Wir schreiben das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vor (Ґ αaŀǎƪŜƴǇŦƭƛŎƘǘά) 

¶ für Kinder in der OT / Übermittag-Betreuung St. Raphael. 

 

Wir schreiben zudem das Tragen einer medizinischen Maske vor (Ґ α9ǊǿŜƛǘŜǊǘŜ aŀǎƪŜƴπ

ǇŦƭƛŎƘǘά) 

¶ beim Besuch von Gottesdiensten und anderen Versammlungen zur Religionsausübung 

auch am Sitzplatz. 

¶ in den Sakristeien. In den Sakristeien sind zudem grundsätzlich Einweghandschuhe zu 

tragen. 



 

HYGIENEKONZEPT SEELSORGEBEREICH BARMEN-WUPPERBOGEN OST 

 

 
Seite 10 von 84 

 

¶ für Handwerker*innen, Hausmeister*innen, Eltern und Trägervertretungen beim Be-

treten der Kindertageseinrichtungen, der OT und des Pfarrheims St. Raphael (vorab: 

telefonische oder E-Mail-Absprache mit der jeweiligen Einrichtungsleitung, ob ein Be-

treten möglich ist). 

¶ für Personen (in den Kitas: keine betreuten Kinder), die aus anderen Gründen eine der 

Kindertageseinrichtungen, das Gebäude der OT / Übermittag-Betreuung betreten müs-

sen (vorab: telefonische oder E-Mail-Absprache mit der jeweiligen Einrichtungsleitung, 

ob und wann ein Betreten möglich ist). Hierzu zählen u. a. Caterer*innen, sonstige Lie-

feranten*innen, Fachberater*innen oder Lehrkräfte der Berufskollegs. 

¶ bei Sitzungen der Gremien in unserem Seelsorgebereich. 

¶ beim Betreten der Pfarrbüros (vorab: telefonische oder E-Mail-Absprache mit den 

Pfarramtssekretär*innen, ob und wann ein Betreten möglich ist). 

 

Medizinische Masken im Sinne der Coronaschutzverordnung des Landes NRW sind medizini-

sche Masken sogenannte OP-Masken, Masken des Standards FFP2 oder diesen vergleichbare 

Masken (KN95/N95). Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske besteht un-

abhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands. Soweit Kinder unter 14 Jahren auf-

grund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltags-

maske zu tragen. 

 

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt nicht für Kinder bis zum 

Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen können. 

 

 

1.4 Hinweise zu Kinderfesten und Ausflügen in unseren Kindertagesstätten 

Derzeit finden bis auf Weiteres kleinere Feste und Feiern der Kinder in unseren Kindertages-

stätten ausschließlich gruppenintern und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, d. h. auch un-

ter Ausschluss der Eltern, statt. Sämtliche gruppenübergreifende Feiern o. ä. Events sind bis 

auf Weiteres untersagt. 

 

Es finden bis auf Weiteres keine Ausflüge mehr statt. Ausgenommen davon sind gruppenin-

terne Spaziergänge in die nähere Umgebung der Einrichtung, z. B. in den Wald. Die Ziele 

müssen ohne Nutzung von Verkehrsmitteln des Öffentlichen Personennahverkehrs erreich-

bar sein. 

 

 

1.5 Handlungsleitfaden bei bestätigten Infektionsfällen mit Covid-19 in unseren Kin-

dertageseinrichtungen oder in unserer OT / Übermittag-Betreuung 

Damit die Nachverfolgung von Kontaktketten und die Einschätzung der Lage durch das Ge-

sundheitsamt zuverlässig erfolgen können, ist es erforderlich, dass die Hinweise zu Hygiene-
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konzepten, Gruppensettings usw. vor Ort auch entsprechend umgesetzt werden. Die nach-

stehenden Informationen stammen von dem Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für Kinder - 

Jugendamt der Stadt Wuppertal (Stand: Juni 2020). 

 

Informations- bzw. Meldeweg 

Die Information über einen bestätigten positiven Corona-Fall wird in der Regel zuerst beim 

Gesundheitsamt (305) vorliegen. Das Gesundheitsamt informiert die Leitstelle der Feuer-

wehr und nimmt zur weiteren Lageeinschätzung unverzüglich Kontakt zu der betroffenen 

Einrichtung auf. 

ω Das Gesundheitsamt wird die Leitung der Kindertageseinrichtung bzw. der Offenen Tür 

zum Betreuungsszenario befragen. Hierbei spielen Auskünfte darüber, mit welchen ande-

ren Kindern wurde das Kind zuletzt betreut, hatte es Kontakte zu Kindern aus anderen 

Gruppen (Kita) bzw. zu Kindern außerhalb der Übermittag-Betreuung in der OT, wer hat 

das Kind betreut, gab es Wechsel bei der Betreuung, usw. eine wichtige Rolle, oder im 

Falle der Infektion von Beschäftigten, welche Kinder bzw. Gruppen wurden betreut, wel-

che Kontakte gab es zwischen den Erwachsenen usw.  

ω Anhand dieser Auskünfte wird das Gesundheitsamt entscheiden, in welchem Umfang eine 

Testung erforderlich ist ς die betroffene Gruppe, mehrere Gruppen (in OT und Übermit-

tag-Betreuung: offener Kinderbereich, offener Jugendbereich, Übermittag-Betreuung, Eh-

renamtliche), alle Gruppen, einzelne Beschäftigte oder alle Beschäftigte. 

ω Außerdem wird über den Zeitpunkt bzw. Zeitraum der Testung entschieden: Das kann so-

fort sein, oder auch zu einem späteren (zeitnahen) Zeitpunkt. 

ω Sofern die Testung vieler Personen erforderlich ist (z. B. ganze Einrichtung), wird das Ge-

sundheitsamt Unterstützung durch die Feuerwehr (entsprechend geschultes Personal) er-

halten. 

 

Die Leitstelle der Feuerwehr gibt zusätzlich eine Information an den Stadtbetriebsleiter bzw. 

dessen Vertreterin. 

 

Personen vor Ort 

Leitung der Einrichtung sowie das weitere Personal der Kindertageseinrichtung / Übermit-

tag-Betreuung / Offenen Tür, Trägervertretung, verantwortliche Mitarbeitende des Gesund-

heitsamts, Testteams des Gesundheitsamtes und ggf. der Feuerwehr, Einsatzleitung der Feu-

ŜǊǿŜƘǊΣ ΧΦ  

 

Räume 

Für die Durchführung der Tests wird mindestens ein Raum (Gruppenraum oder Mehrzweck-

raum) benötigt, welcher dann für die Dauer der Tests nicht für andere Zwecke zur Verfügung 

steht. Dieser Raum sollte idealerweise über einen zweiten baulichen Rettungsweg verfügen, 

damit er im Sinne eines Einbahnverkehrs genutzt werden kann (z. B. Zugang vom Flur, Aus-

gang auf das Außengelände o. ä.). Sofern mehrere Testteams eingesetzt werden, sind ggf. 

weitere Räume erforderlich. 
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Testung / Abstrich 

Der Abstrich wird von den Testteams vorgenommen. Ein Testteam besteht i. d. R. aus drei 

Personen. Dies können Beschäftigte des Gesundheitsamts und / oder der Feuerwehr sein. 

Aufgrund der Erfahrungen bei den Abstrichen in den Wuppertaler Schulen, werden dann, 

wenn eine größere Anzahl von Personen zu testen ist, mehrere Teams die Arbeit ausführen. 

Insbesondere bei kleineren Kindern dauert das Nehmen des Abstrichs länger als bei Erwach-

senen. Ein*e dem Kind vertraute*r Erzieher*in / Betreuungsperson sollte während des Ab-

strichs anwesend sein. Die Eltern haben währenddessen keinen Zutritt zur Einrichtung. Der 

Abstrich darf nach Auskunft des Gesundheitsamtes (Infektionsschutzgesetz § 25) auch ohne 

die vorherige Zustimmung der Eltern genommen werden. 

 

Listen mit Namen 

Damit das Gesundheitsamt schnell einen Überblick darüber bekommen kann, welche Kinder 

gemeinsam betreut wurden (Gruppensetting) und welche Fachkräfte diese Betreuung durch-

geführt haben, ist es wichtig, je Gruppensetting eine entsprechende Liste mit den Vornamen 

und Namen sowohl der Kinder als auch der Beschäftigten bereit zu halten. Hierbei sollten 

auch Vertretungen, die über ein paar Minuten hinausgehen, vermerkt werden. 

 

Verpflegung und Getränke 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass trotz des Einsatzes mehrerer Testteams das Nehmen der 

Abstriche einige Zeit andauern kann. Versorgen Sie bitte während dieser Zeit die Kinder mit 

Speisen und Getränken. Sofern Sie zusätzlichen Bedarf haben, sprechen Sie bitte die Einsatz-

leitung der Feuerwehr an. Sie wird umgehend die Lieferung von Speisen und Getränken ver-

anlassen. 

 

Quarantäne 

Eine Entscheidung (keine Empfehlung) darüber, ob, wann und wie lange Kinder und / oder 

Beschäftigte in Quarantäne müssen, trifft das Gesundheitsamt im Einzelfall. 

 

Wichtige Telefonnummern: 

Corona-Hotline: 56 320 00 

Gesundheitsamt: 56 328 00 

 

 

1.6 Verhaltensplan für Mitarbeitende im Seelsorgebereich bei möglichen Sympto-

men einer COVID-19-Infektion oder Kontakten zu COVID-19-Erkrankten 

Falls Mitarbeitende im Seelsorgebereich sich krank fühlen (Symptome siehe im Folgenden) 

oder erfahren, dass Sie innerhalb der letzten zwei Wochen direkten Kontakt zu einer*m CO-

VID-19-Erkrankten hatten, melden diese sich bitte umgehend telefonisch bei der Verwal-

tungsleiterin Frau Schramke: 01520 / 161 30 61. Sollte Frau Schramke telefonisch nicht er-

reichbar sein, hinterlässt der*die betroffene Mitarbeitende eine Nachricht in einem der drei 
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Pfarrbüros mit der Bitte um schnellstmöglichen Rückruf. Frau Schramke wird mit der*m be-

troffenen Mitarbeitenden das weitere Vorgehen besprechen. 

 

Zu den häufig genannten Krankheitssymptomen zählen u. a. laut Robert-Koch-Institut: 

¶ Fieber über 38 Grad, erhöhte Temperatur 37 ς 38 Grad 

¶ Husten 

¶ Geruchs- und Geschmacksstörungen 

¶ Halsschmerzen 

¶ Allgemeine Schwäche / Abgeschlagenheit 

¶ Schnupfen / laufende Nase 

¶ Durchfall 

¶ Übelkeit 

¶ Bauchschmerzen 

¶ Erbrechen 

¶ Kopf- und Gliederschmerzen 

¶ Atemnot 

¶ Appetitlosigkeit 

¶ Hautausschlag 

¶ Lymphknotenschwellung (am Hals) 

¶ Bindehautentzündung 

 

Die häusliche Quarantäne ist eine angeordnete Schutzmaßnahme, die dazu beitragen soll, 

die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen. Eine Übersicht über die wichti-

gen Hinweise, die während der angeordneten Quarantäne beachtet werden sollten, beinhal-

tet das Merkblatt der BZgA (siehe Anhang). 

 

 

1.7 Hinweise zu Versammlungen in den Räumlichkeiten unseres Seelsorgebereichs 

Seit Anfang November 2020 gilt auf Anordnung des Erzbistums Köln: Nicht-liturgische und 

nicht-katechetische Veranstaltungen und Versammlungen der Pfarreien sowie Veranstaltun-

gen von Externen in Gemeinderäumen sind untersagt. 

 

Neben Gottesdiensten sind gemäß Erzbischöflichem Generalvikariat auch andere Versamm-

lungen zur Religionsausübung erlaubt. Katechesen, Glaubensgespräche, Bibelkreise o. ä. 

können mit den üblichen Abstandgeboten und Tragen von medizinischen Masken mit bis zu 

20 Personen stattfinden. Lüftung und Rückverfolgbarkeit sind sicherzustellen. Das Erzbi-

schöfliche Generalvikariat empfiehlt jedoch, auf diese Begegnungen aktuell zu verzichten. 

 

Für Sitzungen der Gremien (Kirchenvorstände, KGV-Vertretung, Pastoralrat, Rat der Kinder-

tageseinrichtung) gilt Folgendes: 

Diese Sitzungen sollen als Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt werden. Sitzungen 

sind in Gemeinderäumen mit max. 20 Personen nur dann möglich, wenn sie nachweislich 
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nicht als Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt werden können. Findet eine Sitzung in 

den Räumlichkeiten unseres Seelsorgebereichs statt, so müssen die Teilnehmenden ab Be-

treten des jeweiligen Gebäudes während der gesamten Sitzungszeit auch an ihren festen 

Sitzplätzen eine medizinische Maske tragen. 

 

Wer Symptome aufweist, die auf eine Covid-19-Infektion, einen grippalen Infekt oder eine 

Erkältung hinweisen, darf das jeweilige Gebäude, in dem sich der Versammlungsraum befin-

det, nicht betreten. Körperlicher Kontakt wie Händeschütteln, Umarmungen mit Personen, 

die nicht dem eigenen Hausstand angehören, ist zu unterlassen. 

 

Für jede Zusammenkunft /  Veranstaltung ist eine verantwortliche Person (Gruppen-/Sit-

zungs-Leitung, Organisator*in) zu benennen, die die Umsetzung des Hygienekonzepts ge-

währleistet. Diese Person hat sich über das Hygienekonzept hinreichend zu informieren. 

Diese Unterrichtung ist ggf. schriftlich zu dokumentieren. Die verantwortliche Person muss 

anhand einer Checkliste dokumentieren, dass das Hygienekonzept für die jeweilige Zusam-

menkunft /  Veranstaltung umgesetzt worden ist. 

 

Bei Sitzungen und Treffen von Gremien etc. ist mindestens die einfache Rückverfolgbarkeit 

der anwesenden Personen zu gewährleisten. Für die einfache Rückverfolgbarkeit dokumen-

tiert die verantwortliche Person Name, Adresse, Telefonnummer und Zeitraum der Anwe-

senheit und bewahrt dieses Dokument vier Wochen auf. Erfasste personenbezogene Daten 

sind nach den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten, insbesondere 

vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern und nach Ablauf von vier Wochen vollständig daten-

schutzkonform zu vernichten. 

 

Die Räume, die in unserem Seelsorgebereich derzeit für Sitzungen und Treffen genutzt wer-

den können, sind 

 

¶ der Klostersaal St. Maria Magdalena in Beyenburg, 

¶ der Pfarrsaal St. Elisabeth in Heckinghausen sowie 

¶ der Pfarrsaal St. Raphael in Langerfeld. 

 

Für alle drei Räume wurden Bestuhlungs- und Lüftungspläne erstellt. Diese sind gut sichtbar 

an/in dem jeweiligen Raum ausgehängt. Für den Klostersaal St. Maria Magdalena in Beyen-

burg erstellte Dr. Thomas Wülfing (Mitglied des KV St. Maria Magdalena) den Plan. Für den 

Pfarrsaal St. Elisabeth erstellte Roland Penk (Mitglied des KV St. Elisabeth und St. Petrus) den 

Plan. Für den Pfarrsaal St. Raphael in Langerfeld erstellte Theresa Schramke den Plan in Zu-

sammenarbeit mit Britta Schulze. 
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1.7.1 Bestuhlungs- und Lüftungsplan für den Klostersaal St. Maria-Magdalena 

Einleitung 

Der Klostersaal darf für Sitzungen von Gremien unseres Seelsorgebereichs genutzt werden, 

wenn diese Sitzungen nachweislich nicht als Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt wer-

den können. Selbstverständlich sind dabei die im Hygienekonzept des Seelsorgebereichs Bar-

men-Wupperbogen Ost beschriebenen Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden und Ge-

meindemitglieder vor einer COVID-19-Infektion, insbesondere die Abstands- und Hygienere-

geln, zu beachten. Außerdem sind die nachfolgend beschriebenen Einschränkungen und An-

weisungen zu befolgen. 

 

Bestuhlungsplan 

Für Gremiensitzungen gilt eine maximale Personenanzahl von 8 bei durchgängigem Tragen 

einer medizinischen Maske während der gesamten Sitzung. Die Maximaldauer von 3 Stun-

den darf nicht überschritten werden. Dies ergibt sich aus der Größe des Klostersaals sowie 

verschiedenen Kriterien wie Zugang, Bestuhlung, Belüftung oder sanitären Einrichtungen. 

 

Im hinteren Bereich des Raums sind Tische und Stühle gestapelt. Dieser Bereich ist ausdrück-

lich nicht zu nutzen. Auch die Nutzung des Klaviers bleibt untersagt. 

 

Im mittleren Bereich des Raums sind vier große Tische aneinandergestellt. An den Tischen sind 

insgesamt 8 Stühle so aufgestellt, dass zwischen zwei Stühlen jeweils mindestens 1,50 Meter 

Abstand eingehalten wird. Der Aufbau der Tische und Stühle ist nicht zu verändern, auch nicht, 

wenn die ursprüngliche Sitzordnung nach dem Termin wiederhergestellt wird. Im vorderen 

Bereich des Raums steht ein Tisch, auf dem Desinfektionsmittel bereitstehen. 
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Lüftungsplan 

Die fünf Fenster des Klostersaals sowie die Eingangstür sind zur Lüftung des Raums vor, wäh-

rend und nach einem Treffen zu nutzen. Vor Be-

ginn eines Treffens muss mindestens fünf Minuten 

lang stoßgelüftet werden. Dazu sind mindestens 

zwei Fenster vollständig zu öffnen. Auch die Ein-

gangstür soll in dieser Zeit geöffnet bleiben.  

 

Während des Treffens muss mindestens ein Fens-

ter in Kippstellung geöffnet sein. Alle 20 Minuten 

muss für mindestens fünf Minuten stoßgelüftet 

werden. Am Ende eines Treffens ist der Raum 

ebenfalls zu lüften.  

 

Nutzung der angrenzenden Räume 

Der Klostersaal ist auf direktem Wege zu betreten 

und auch zu verlassen. Während eines Treffens 

können die Toiletten genutzt werden. Alle weite-

ren Räumlichkeiten (z. B. Küche, Pfarrbüro, Grup-

penräume) stehen momentan nicht zur Verfü-

gung. 

 

Hygieneregeln 

Ergänzend bzw. erläuternd zu den Hygieneregeln 

des Schutzkonzeptes gilt für Treffen im Klosters-

aal, dass eine medizinische Maske sowohl beim 

Betreten und Verlassen des Raums getragen wer-

den muss als auch immer dann, wenn man sich in-

nerhalb des Gebäudes bewegt. Singen ist im Klos-

tersaal aktuell generell nicht gestattet. Auch der 

Verzehr von Speisen ist derzeit nicht möglich. 

 

Beim Betreten des Klostersaals und generell bei Verunreinigung der Hände, ist das bereitge-

stellte Desinfektionsmittel für Hände zu nutzen. Nach einem Treffen muss der Raum gereinigt 

werden. Hierzu ist das Flächendesinfektionsmittel zu verwenden. Mit bereitgestellten Tü-

chern sind sowohl die Tische als auch die Stühle abzuwischen. Auch Türklinken und Fenster-

griffe sowie weitere Flächen, die berührt wurden, sind abzuwischen. Die Tücher sind anschlie-

ßend im Mülleimer zu entsorgen. 
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1.7.2 Bestuhlungs- und Lüftungsplan für den Pfarrsaal St. Elisabeth 

Einleitung 

Der Pfarrsaal darf für Sitzungen von Gremien unseres Seelsorgebereichs genutzt werden, 

wenn diese Sitzungen nachweislich nicht als Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt wer-

den können. Dabei sind die im Hygienekonzept des Seelsorgebereichs Barmen-Wupperbogen 

Ost beschriebenen Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden und Gemeindeglieder vor ei-

ner COVID-19-Infektion, insbesondere die Abstands- und Hygieneregeln, zu beachten. Außer-

dem sind die nachfolgenden beschriebenen Einschränkungen und Anweisungen zu befolgen. 

 

Bestuhlungsplan 

Für Gremiensitzungen gilt eine maximale Personenanzahl von 12 bei durchgängigem Tra-

gen einer medizinischen Maske während der gesamten Sitzung. Die Maximaldauer von 2 

Stunden darf nicht überschritten werden. Dies ergibt sich aus der Größe des Pfarrsaals, so-

wie verschiedenen Kriterien wie Zugang, Bestuhlung, Belüftung oder sanitären Einrichtun-

gen. An den Wänden stehen einige Tische und gestapelte Stühle. Diese dürfen nicht genutzt 

werden. Genauso darf die Tischtennisplatte nicht genutzt werden. Die Nutzung des Klavieres 

bleibt ebenfalls untersagt. 

 

Im Pfarrsaal sind 15 Tische quadratisch aufgestellt. An den Tischen sind 12 Stühle so aufge-

stellt, dass zwischen zwei Stühlen jeweils der Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt ist. Der 

Aufbau der Tische und Stühle ist nicht zu verändern, auch nicht, wenn die ursprüngliche Sitz-

ordnung nach dem Termin wiederhergestellt wird. 

 

An der Eingangstür ς im Saal ς befindet sich rechts ein Tisch mit Desinfektionsmittel. 

 

Lüftungsplan 

Die drei Fenster des Pfarrsaals sowie die Eingangstür sind zur Lüftung des Raums vor, während 

und nach dem Treffen zu nutzen. Vor Beginn eines Treffens muss mindestens 10 Minuten lang 

stoßgelüftet werden. Dazu sind alle Fenster vollständig zu öffnen. Auch die Eingangstür muss 

in dieser Zeit geöffnet werden. 

 

Während des Treffens müssen alle drei Fenster auf Kippstellung geöffnet sein. Alle 20 Minu-

ten muss für mindestens fünf Minuten stoßgelüftet werden. Am Ende eines Treffens ist der 

Raum ebenfalls zu lüften. 

 

Nutzung angrenzender Räumlichkeiten 

Der Pfarrsaal ist auf direktem Wege zu betreten und auch zu verlassen. Während eines Tref-

fens können die sanitären Einrichtungen genutzt werden. Alle weiteren Räumlichkeiten wie 

Rosenzimmer und Küche stehen momentan nicht zur Verfügung. 
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Hygieneregeln 

Ergänzend bzw. erläuternd zu den Hygieneregeln des Hygienekonzepts gilt für Treffen im 

Pfarrsaal, dass eine medizinische Maske sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen des 

Raums getragen werden muss als auch immer dann, wenn man sich innerhalb des Gebäudes 

bewegt. Singen ist im Pfarrsaal aktuell nicht gestattet. 

 

Beim Betreten des Pfarrsaals und generell bei Verunreinigung der Hände ist das bereitgestellte 

Desinfektionsmittel für Hände zu nutzen. Nach einem Treffen muss der Pfarrsaal gereinigt 

werden. Hierzu ist das Flächendesinfektionsmittel zu verwenden. Mit bereitgestellten Tü-

chern sind sowohl die Tische als auch die Stühle abzuwischen. Auch Türklinken und Fenster-

griffe sowie andere Flächen, die berührt worden sind, sind abzuwischen. Die Tücher sind an-

schließend im Mülleimer zu entsorgen. 

 

Die Gremiensitzungen und sonstige Treffen müssen spätestens um 22:00 Uhr beendet sein. 

Nach dem Treffen und dem Stoßlüften sind alle Fenster zu schließen. 

 

 

1.7.3 Bestuhlungs- und Lüftungsplan für den Pfarrsaal St. Raphael 

Einleitung 

Der Pfarrsaal darf für Sitzungen von Gremien unseres Seelsorgebereichs genutzt werden, 

wenn diese Sitzungen nachweislich nicht als Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt wer-

den können. Selbstverständlich sind dabei die im Hygienekonzept des Seelsorgebereichs Bar-

men-Wupperbogen Ost beschriebenen Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden und Ge-

meindemitglieder vor einer COVID-19-Infektion, insbesondere die Abstands- und Hygienere-

geln, zu beachten. Außerdem sind die nachfolgend beschriebenen Einschränkungen und An-

weisungen zu befolgen. 

 

Bestuhlungsplan 

Für Gremiensitzungen und sonstige Treffen gilt eine maximale Personenanzahl von 20 bei 

durchgängigem Tragen einer medizinischen Maske während der gesamten Sitzung. Die Ma-

ximaldauer von 3 Stunden darf nicht überschritten werden. Dies ergibt sich aus der Größe des 

Pfarrsaals sowie verschiedenen Kriterien wie Zugang, Bestuhlung, Belüftung oder sanitären 

Einrichtungen. Der Pfarrsaal kann in der Regel zu den folgenden Zeiten durch Gremien genutzt 

werden: 

 

Sonntag: ganztägig 

Montag: ab 17:30 Uhr 

Dienstag: ab 20:00 Uhr (bis dahin OT-Betrieb) 

Mittwoch: ab 17:30 Uhr 

Donnerstag: ab 17:30 Uhr 

Samstag: ganztägig 
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Freitags kann der Pfarrsaal aufgrund des OT-Betriebs nicht für andere Sitzungen genutzt wer-

den. Jede Nutzung des Saals ist vorab mit dem Pastoralbüro (Frau Noll) und der Leiterin der 

OT (Frau Schulze) abzustimmen bzw. anzumelden (und wird durch Frau Noll in der KaPlan-

Raumbelegung vermerkt). 

 

 

Im hinteren Bereich des Pfarrsaals (hinter der Schiebetür) sind Tische und Stühle gestapelt. 

Dieser Bereich ist ausdrücklich nicht zu nutzen. Auch die Nutzung des Flügels bleibt untersagt. 

Außerhalb dieses Bereiches stehen genügend Tische (aus der Übermittag-Betreuung) zur Ver-

fügung. Stühle befinden sich an den Fenstern im hinteren Bereich des Saals. Nach der Benut-

zung sind sie zu desinfizieren und wieder im hinteren Bereich einzuräumen, damit eine rei-

bungslose Bodenreinigung durch die Putzkraft stattfinden kann. Auch die Tische sind nach 

der Benutzung zu desinfizieren. 

 

In dem Pfarrsaal sind die Tische derzeit dauerhaft so gestellt, wie die Nutzung durch die Über-

mittag-Betreuung dies erfordert (siehe Tisch-Stellplan für die Übermittag-Betreuung: Fotos 

und Skizze). Wenn Gremien den Pfarrsaal für ihre Sitzungen nutzen, können sie diese Ordnung 

ändern. Nach Ende der Sitzungen ist die ursprüngliche Tischordnung der Übermittag-Betreu-

ung durch die Teilnehmenden an der Sitzung wiederherzustellen. Beim Auf-, Ab- und Umbau 

von Tischen und Stühlen sind die Hygiene- und Abstandregeln einzuhalten sowie eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 

Tisch-Stellplan für die Übermittag-Betreuung (Foto 1) 
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Bei Sitzungen im Pfarrsaal sind die Tische und Stühle so aufzubauen, dass zwischen zwei Stüh-

len jeweils mindestens 1,50 Meter Abstand eingehalten wird. Im hinteren Bereich des Raums 

(hinter der Schiebetür) steht ein Tisch, auf dem Desinfektionsmittel (Kombinationsmittel für 

Hände und Flächen) und Küchenrolle / Einwegtücher sowie ein Mülleimer bereitstehen. Nach 

der Sitzung ist der Müllbeutel mit den Tüchern draußen vor dem Haus im Müllcontainer zu 

entsorgen und ein neuer Müllbeutel in den Mülleimer einzuhängen. 

 

 
 

 

 

Tisch-Stellplan für die Übermittag-Betreuung (Foto 2) 

Tisch-Stellplan für die Übermittag-Betreuung (Skizze) 
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Lüftungsplan 

Die Fenster des Pfarrsaals sowie die Eingangstüren sind zur Lüftung des Saals vor, während 

und nach einer Sitzung zu nutzen. Vor Beginn einer Sitzung muss mindestens fünf Minuten 

lang stoßgelüftet werden. Dazu sind mindestens vier (besser alle) Fenster vollständig zu öff-

nen. Während der Sitzung muss mindestens ein Fenster in Kippstellung geöffnet sein. Alle 20 

Minuten muss für mindestens fünf Minuten stoßgelüftet werden. Am Ende einer Sitzung ist 

der Raum ebenfalls zu lüften. 

 

Nutzung der angrenzenden Räume 

Der Pfarrsaal ist auf direktem Wege zu betreten und auch zu verlassen. Während eines Tref-

fens können die Toiletten genutzt werden. Alle weiteren Räumlichkeiten (z. B. Küche, Grup-

penräume, Bücherei etc.) stehen momentan nicht zur Verfügung. 

 

Hygieneregeln 

Ergänzend bzw. erläuternd zu den Hygieneregeln des Schutzkonzeptes gilt für Sitzungen im 

Pfarrsaal, dass eine medizinische Maske sowohl beim Betreten und Verlassen des Raums ge-

tragen werden muss als auch immer dann, wenn man sich innerhalb des Gebäudes bewegt. 

Singen ist im Pfarrsaal aktuell generell nicht gestattet. Auch der Verzehr von Speisen ist derzeit 

nicht möglich. 

 

Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände im unteren Eingangsbereich mit dem an der 

Wand hängenden Desinfektionsmittel zu desinfizieren oder sofort in den Toilettenbereichen 

mit Seife nach den Empfehlungen der BZgA zu waschen. Bei weiterer Verunreinigung der 

Hände ist das bereitgestellte Desinfektionsmittel für Hände zu nutzen. Nach einem Treffen 

muss der Raum gereinigt werden. Hierzu ist das Flächendesinfektionsmittel zu verwenden. 

Mit bereitgestellten Tüchern sind sowohl die Tische als auch die Stühle abzuwischen. Auch 

Türklinken und Fenstergriffe, der Handlauf im Flur an der Treppe sowie weitere Flächen, die 

berührt wurden, sind abzuwischen. Die Tücher sind anschließend im Mülleimer zu entsorgen. 

 

Bitte beachten Sie die vielen Einschränkungen und helfen Sie mit, dass wir trotz der Corona-

Pandemie überhaupt Sitzungen ermöglichen können. Es gilt jedoch: Alle Sitzungen sollen 

grundsätzlich als Video- oder Telefonkonferenzen stattfinden. Sitzungen als Präsenzveran-

staltungen stellen die absolute Ausnahme dar. 

 

 

1.8 Hinweise zur hygienischen Aufbereitung und Reinigung von Stoffmasken 

Kommerziell und privat hergestellte Mund-Nasen-Bedeckungen bestehen meist aus handels-

üblichen, unterschiedlich eng gewebten Baumwollstoffen. Diese Stoffmasken können mehr-

fach verwendet werden ς im Gegensatz zum Einweg-Mund-und Nasenschutz. Dieser ist ς 

wie der Name schon sagt ς nur einmal zu verwenden und muss nach dem Tragen entsorgt 

werden. Er lässt sich durch keine der im Folgenden genannten Methoden aufbereiten. Bei 

der hygienischen Aufbereitung und Reinigung von Stoffmasken sind die sichersten Optionen: 
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In der Waschmaschine 

Die sicherste Methode, die Stoffmasken aufzubereiten, ist in der Waschmaschine. Dazu gibt 

man die Maske in ein Wäschesäckchen und reinigt sie bei mindestens 60°C. Ein spezielles Hy-

giene- oder Desinfektionsmittel ist nicht notwendig. Achtung: Man sollte das Eco- oder Spar-

programm der Waschmaschine ausschalten, denn diese Programme erreichen oft nicht die 

benötigten Temperaturen. 

 

Im Kochtopf 

²Ŝƴƴ Ƴŀƴ ǿŜƎŜƴ ŜƛƴŜǊ αIŀƴŘǾƻƭƭά {ǘƻŦŦƳŀǎƪŜƴ ƴƛŎƘǘ ŘƛŜ ²ŀǎŎƘƳŀǎŎƘƛƴŜ ǎǘŀǊǘŜƴ ƳǀŎƘǘŜΣ 

ƪŀƴƴ Ƴŀƴ ŘƛŜ {ǘƻŦŦƳŀǎƪŜƴ ƛƳ YƻŎƘǘƻǇŦ ƘȅƎƛŜƴƛǎŎƘ ŀǳŦōŜǊŜƛǘŜƴ όƳƛǘǘŜƭǎ α!ǳǎƪƻŎƘŜƴάύΦ Dazu 

die Maske in einen sauberen Kochtopf geben, mit heißem Wasser (im Wasserkocher aufge-

kocht) übergießen und mindestens 10 Minuten darin liegen lassen. Die Masken vorsichtig 

aus dem heißen Wasser nehmen. Dazu berührt man die Stoffmasken aber nur am Gummi-

band, presst sie auf einem sauberen Handtuch vorsichtig aus und lässt sie abschließend gut 

trocknen. Achtung: Nicht auswringen oder die Masken unnötig am Stoff anfassen! 

 

Schnell-Desinfektion durch Bügeln 

Eine schnelle Alternative der Masken-Aufbereitung ist, diese bei entsprechend hohen Tem-

peraturen zu bügeln. Dazu die trockene Maske bei Stufe 3 (Temperaturbereich zwischen 

160-220°C) sorgfältig (dampf-)bügeln. Besitzt die Maske Falten, sind diese stark und lange zu 

erhitzen. Achtung: Diese Methode ersetzt keine Reinigung! 

 

Wichtig bei allen Reinigungs- und Aufbereitungsformen ist: 

¶ Wenn die Maske beschädigt ist (z. B. durch feine Risse oder Löcher), erfüllt sie nicht 

mehr ihre Funktion und muss umgehend entsorgt werden. 

¶ Der Stoff der Maske muss nach dem Waschen ausreichend getrocknet werden. 
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2 Gottesdienste in unserem Seelsorgebereich 
 

 

2.1 Rahmenbedingungen 
In NRW sind die Behörden über die stattfindenden Gottesdienste und andere Versammlun-

gen zur Religionsausübung zu informieren. Das Erzbischöfliche Generalvikariat empfiehlt, 

dem Ordnungsamt die aktuellen Wochenzettel/Pfarrnachrichten zukommen zu lassen und 

darauf zu verweisen, dass alle Gottesdienste und alle anderen Versammlungen zur Religions-

ausübung unter Einhaltung der Coronaschutzverordnung und den mit der Staatskanzlei ab-

gesprochenen kircheninternen Regeln gefeiert werden. 

 

 

2.2 Sonderregelungen in Hotspot-Regionen mit einer Inzidenz über 200 

In Hotspot-Regionen mit einer Inzidenz über 200 gelten folgende Bestimmungen: 

ω Die maximale Dauer eines Gottesdienstes beträgt 45 Minuten. 

ω Es ist für eine Reduzierung der Gottesdienstbesucher*innen in der jeweiligen Kirche 

um 30 % zu sorgen. Dies soll durch die Erhöhung des Mindestabstandes von 1,50 Me-

ter auf 2,00 Meter erfolgen (entspricht + 33 %). 

ω Freiluftgottesdienste müssen auf maximal 250 Besucher*innen reduziert werden. 

 

 

2.3 Ordnungsdienst: Unsere Türöffner*innen 

Bei den Gottesdiensten in unseren Kirchen wird fortan ein ehrenamtlicher Ordnungsdienst 

eingesetzt. Dieser besteht aus jeweils einer*m so genannten Türöffner*in. Die Türöffner*in-

nen erheben die notwendigen Daten der Gottesdienst-Besucher*innen und helfen diesen 

dabei, einen richtigen Platz in der Kirche zu finden. Außerdem haben sie ein Auge darauf, 

dass sich nach dem Gottesdienst beim Ausgang kein Stau bildet und dass eine Gruppenbil-

dung ohne Einhaltung der Mindestabstände auf dem Kirchvorplatz vermieden wird. Eine ge-

naue Übersicht der Aufgaben des Ordnungsdienstes findet sich in einem eigenen Kapitel die-

ses Hygienekonzepts. 

 

 

2.4 Hinweise zum Besuch von Gottesdiensten 

Gemeindemitglieder, die die Gottesdienste im Seelsorgebereich besuchen, mögen bitte die 

folgenden Hinweise zum Ablauf des Gottesdienstes sowie die geltenden Abstands- und Hygi-

enevorschriften beachten. Unsere Seelsorgenden halten sich bei den liturgischen Handlun-

gen an die Regelungen des Erzbistums Köln: https://www.erzbistum-koeln.de/news/Infor-

mationen-und-Regelungen-im-Erzbistum-Koeln-zum-Corona-Virus/. 

 

Es ist mindestens die einfache Rückverfolgbarkeit der anwesenden Personen zu gewährleis-

ten. Für die einfache Rückverfolgbarkeit sind Name, Adresse, Telefonnummer und Zeitraum 

der Anwesenheit zu dokumentieren und vier Wochen aufzubewahren. Daher müssen sich 

https://www.erzbistum-koeln.de/news/Informationen-und-Regelungen-im-Erzbistum-Koeln-zum-Corona-Virus/
https://www.erzbistum-koeln.de/news/Informationen-und-Regelungen-im-Erzbistum-Koeln-zum-Corona-Virus/
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Gottesdienstbesucher*innen vor Gottesdiensten anmelden bzw. sich vor Beginn des Gottes-

dienstes in Listen eintragen. Erfasste personenbezogene Daten sind nach den geltenden da-

tenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten, insbesondere vor dem Zugriff Unbefugter 

zu sichern und nach Ablauf von vier Wochen vollständig datenschutzkonform zu vernichten. 

 

Für den gesamten Gottesdienst gilt: 

¶ Gemeindemitglieder, die die Gottesdienste im Seelsorgebereich besuchen, müssen 

während des gesamten Gottesdienstes eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die 

Mund-Nase-Bedeckung muss vor Betreten der Kirche angelegt werden und darf erst 

nach Verlassen der Kirche wieder abgelegt werden. Eine Ausnahme von dieser Mas-

kenpflicht gilt nur für den Empfang der Heiligen Kommunion. 

 

Beim Betreten der Kirche gilt für alle Besucher*innen: 

¶ Folgen Sie den Anweisungen des Ordnungsdienstes. 

¶ Achten Sie darauf, mindestens 1,50 Meter Abstand ς bei einer Inzidenzzahl von über 

200 sind es 2,00 Meter Abstand ς zu anderen Personen zu halten. Dies gilt insbeson-

dere beim und auch vor (!) Betreten der Kirche. 

¶ Es besteht die Möglichkeit zur Handdesinfektion. 

 

Während des Gottesdienstes: 

¶ Gemeindegesang während des Gottesdienstes ist in den Kirchen derzeit nicht gestat-

tet. 

¶ Das Gotteslob ist im Idealfall selbst mitzubringen. 

¶ Die Weihwasserbecken bleiben geleert. 

¶ Der Friedensgruß erfolgt kontaktlos (z. B. durch freundliches Zunicken oder Zulächeln). 

¶ Die Kommunionausteilung erfolgt im gebotenen Mindestabstand. 

¶ Kinder und Gläubige, die zur Kommunion hinzutreten, aber nicht kommunizieren, wer-

den ohne Berührung gesegnet. 

 

Nach dem Gottesdienst: 

¶ Auch beim Verlassen der Kirche muss der Abstand von mindestens 1,50 Meter ς bei 

einer Inzidenzzahl von über 200 sind es 2,00 Meter Abstand ς zu anderen Personen ge-

wahrt werden. 

¶ Bitte keine Gruppenbildung vor der Kirche! 

 

 

2.5 Hinweise zur Kirchenmusik 
 

2.5.1 Gemeindegesang in den Kirchen 

Vorerst findet bis auf Weiteres in den Kirchen und auch bei Open-Air-Gottesdiensten (= Got-

tesdienste im Freien) unseres Seelsorgebereichs kein Gemeindegesang statt. Die damit ver-

bundenen Risiken sind derzeit nicht absehbar und die Ansteckungsgefahr hierbei nach wie vor 

groß. 
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2.5.2 Aufführungen und Proben von Orchestern und Chören 

Aufführungen und Proben von Orchestern und Chören in den Räumlichkeiten unseres Seel-

sorgebereichs sind untersagt. Chorsingen ist seit Mitte Oktober 2020 ab einer örtlichen 7-

Tages-Inzidenz von über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner*innen grundsätzlich in 

den Räumlichkeiten unseres Seelsorgebereichs bis auf Weiteres nicht erlaubt. 

 

Erst bei einer örtlichen 7-Tages-Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwoh-

ner*innen kann von dieser Regelung unter Erfüllung aller im Folgenden genannten Voraus-

setzungen abgewichen werden (d. h. unter Erfüllung aller im Folgenden genannten Voraus-

setzungen sind Chorproben resp. Chorsingen erlaubt): 

¶ Chorproben resp. Chorsingen sind nur erlaubt, wenn zu jeder Zeit ein seitlicher Mindest-

abstand von 3 Metern zwischen den Sängern*innen zueinander eingehalten wird. Nach 

vorne müssen 4 Meter Abstand zur nächsten Reihe eingehalten werden. 

¶ Die Gesamt-Raumgröße sollte mindestens 20 qm pro Person betragen. 

¶ Räume mit einer maschinellen Lüftung (durch Außenluft) sind zu bevorzugen. Bei Lüf-

tung über Fenster bzw. Türen sollte eine kontinuierliche Belüftung angestrebt werden. 

Unabdingbar ist, spätestens nach 30 Minuten Probe, eine Querlüftung aller Fenster und 

Türen von mindestens 15 Minuten und die Verlagerung der Pause nach draußen oder in 

einen Nebenraum, um die Aerosolkonzentration im Probenraum bestmöglich zu verrin-

gern. 

¶ Während Singpausen ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter ς bei einer Inzidenzzahl 

von über 200 sind es 2,00 Meter Abstand ς zwischen den Sängern*innen zueinander zu 

jedem Zeitpunkt vorgeschrieben. 

¶ Vorzugsweise sollten Kirchräume zum Proben genutzt werden, nicht die üblichen Pro-

beräumlichkeiten. Das Erstellen fester Sitzpläne der Chorsänger*innen bei Chorproben 

ist nicht erforderlich. 

¶ Wegen der zunehmenden Aerosolbildung während des Singens sollte die Gesamtprobe 

nicht länger als 90 Minuten dauern. 

¶ Visiere aus Plastik können die Gefahr der Tröpfcheninfektion weiter minimieren, wobei 

darauf geachtet werden muss, dass jede*r Sänger*in diese beschriftet und eine beschrif-

tete Tüte zur Aufbewahrung, z. B. für Pausen, mit sich führt, um Kontamination von an-

deren Flächen oder Verwechselungen der Visiere auszuschließen. Diese ersetzen jedoch 

nicht die oben beschriebenen technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen, 

sondern kommen nur als Ergänzung in Frage. 

¶ Zuschauern*innen ist der Zutritt zu den Proberäumen zu verwehren. 

¶ In jedem Fall ist ein Proben im Freien vorzuziehen unter Wahrung des vorgeschriebenen 

Mindestabstandes von 3 Metern, da hierbei die Gefahr einer Übertragung durch Aero-

sole reduziert wird. 

¶ Bei Chorproben ist mindestens die einfache Rückverfolgbarkeit der anwesenden Perso-

nen ς außer im Freien ς zu gewährleisten. Für die einfache Rückverfolgbarkeit sind 
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Name, Adresse, Telefonnummer und Zeitraum der Anwesenheit zu dokumentieren und 

vier Wochen aufzubewahren. Erfasste personenbezogene Daten sind nach den gelten-

den datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten, insbesondere vor dem Zugriff 

Unbefugter zu sichern und nach Ablauf von vier Wochen vollständig datenschutzkon-

form zu vernichten. 

 

Statt eines Chores können in der Kirche wie im Freien eine kleine Schola oder einzelne Kanto-

ren*innen und Instrumentalisten*innen (maximale Personenanzahl aller Singenden und Mu-

sizierenden inkl. Leitung und Organist*in: 5) zum Einsatz kommen. Bei ihrem Dienst ς auch 

vom Ambo aus ς ist ein Mindestabstand von 3 Metern zur Gemeinde zu beachten, wenn mög-

lich mehr. 

 

 

2.5.3 Konzerte 

Derzeit dürfen leider keine Konzerte in unserem Seelsorgebereich stattfinden. 

 

 

2.6 Sternsinger*innen 
Die Sternsinger*innen werden aufgrund der geänderten Lage in diesem Jahr nicht von Haus 

zu Haus gehen können. Die Aktion fällt allerdings nicht aus, sondern läuft anders ab. Infor-

mationen dazu können dem Wupperbogen (Pfarrnachrichten) und Aushängen in den Schau-

kästen entnommen werden. 

 

 

2.7 Hygienekonzept der Messdiener*innen im Seelsorgebereich 
 

Vor dem Gottesdienst 

¶ Vor dem Betreten der Kirche ist eine Mund-Nasen-Bedeckung anzulegen. 

¶ Nach dem Betreten der Kirche sind die Hände 30 Sekunden lang zu waschen. 

 

Allgemeine Regeln 

¶ Die Aufenthaltsdauer zur An- und Auskleidung vor und nach dem Gottesdienst sollte so 

knapp wie möglich bemessen werden. 

¶ Sollten zu viele Personen in der Sakristei sein, kann die*der Küster*in dafür sorgen, 

dass die Messdiener*innen sich unter dem Turm umziehen können. 

¶ Angesichts der gegenwärtigen und kommenden Temperaturen ist ein gemeinsames 

Verweilen der Messdiener*innen in der Sakristei nur kurzfristig möglich, wenn dort die 

zulässige Abstandsregelung eingehalten werden kann. Ansonsten müssen die Messdie-

ner*innen auf den Kirchenraum ausweichen. Dies kann z. B. der Raum unter dem 

Kirchturm oder die Sitzgelegenheiten der Messdiener*innen im Altarraum sein. 

 

Wer darf dienen? 

¶ Pro Gottesdienst sind maximal 2 Messdiener*innen beteiligt. 
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¶ Ein Mindestalter ist für die Messdiener*innen nicht vorgesehen. 

¶ Bei der Einteilung der Messdiener*innen ist im besonderem Maße auf die Freiwilligkeit 

zu achten, wer bereit ist zu dienen. Hierfür haben vorab Abfragen an die Eltern und 

Messdiener*innen stattgefunden. 

¶ Messdiener*innen, die Symptome einer Atemwegserkrankung oder Fieber aufweisen, 

sind vom Dienst ausgeschlossen. Ebenso ist im Dienst auf die Hust- und Niesetikette zu 

achten. 

 

Hygienestandards 

¶ Vor dem Betreten der Kirche bis zum Einnehmen der Sitzplätze ist eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. Hierbei kommt den Messdienern*innen eine Vorbildfunktion für 

weitere Gottesdienstbesucher*innen zu. 

¶ Umgehend nach dem Betreten und vor dem Verlassen der Kirche sind 30 Sekunden 

lang die Hände zu waschen (mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern). 

¶ Vor dem ersten Dienst während der Corona-Pandemie, sind die Messdiener*innen 

ausführlich auf die geltenden Regeln hinzuweisen. 

¶ Die aktuellen Hygienestandards (Hust- und Niesetikette, Abstandsregel) müssen zu je-

der Zeit eingehalten werden. 

¶ Die Bestuhlung für die Messdiener*innen muss ebenso mit ausreichend Abstand auf-

gestellt werden. 

 

Ausgestaltung des Dienstes 

¶ Die gewohnte Ausgestaltung des Messdiener*innendienstes ist der Situation anzupas-

sen. Da nur maximal zwei Messdiener*innen anwesend sein können, sollten verschie-

dene Aufgaben zusammengefasst werden. 

¶ Der Altardienst entfällt weitestgehend. Die Gaben und Gefäße befinden sich schon auf 

dem Altar. Nur der Priester nimmt die Gaben und Gefäße in die Hand. Denkbar wäre 

unter Umständen eine Assistenz z. B. beim Abräumen des Altars, wenn die liturgischen 

Geräte von Zelebranten auf einem Tablett abgestellt werden (welches er nicht be-

rührt). 

¶ Eine Assistenz beim Händewaschen ist möglich, herfür stehen die Utensilien auf dem 

DŀōŜƴǘƛǎŎƘ ōŜǊŜƛǘΦ 5ŀǎ αIŀƴŘǘǳŎƘά liegt auf dem Altar. 

¶ Zur Wandlung werden die Schellen von den Messdienern*innen benutzt. 

¶ Das Tragen von Leuchten zum Evangelium kann möglich sein, dabei ist auf den Min-

destabstand und das Stehen außerhalb der Sprechrichtung des Priester/der*s Lek-

tors*in zu achten. 

¶ Der Weihrauchdienst ist nur eingeschränkt möglich. Dieser muss mit viel Achtsamkeit 

vollzogen werden. Hierbei ist besonders auf den Mindestabstand und kurze Wege zu 

achten. Das Weihrauchfass, sowie das Schiffchen dürfen jeweils nur von einer Person 

berührt werden. Sinnvoll ist es, den Weihrauch schon vorab einzulegen, damit es hier 

nicht zu einem Kontakt kommt. Eine Übergabe des Rauchfasses zur Inzens ist schwie-

rig. 
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¶ Der Dienst der*s Flambeauträgers*in ist ausführbar. Auf Einhaltung der Abstands- und 

Hygieneregeln ist zu achten. 

 

Aufenthalt im Gottesdienstraum  

¶ Die Messdiener*innen repräsentieren die Gemeinde im Altarraum. Da sie deutlich 

sichtbar sind, kommt ihnen in besonderer Weise eine Vorbildfunktion zu. 

¶ Der Aufenthalt der Messdiener*innen muss nach den gültigen Abstandsregeln ermög-

licht werden. Darauf ist bei der Bestuhlung und bei sämtlichen Bewegungen zu achten 

(Einzug, Evangelium, Auszug). 

¶ Ggf. sind die Kirchenräume in Zonen einzuteilen, um zu klären, wer sich in dieser Zone 

bewegen darf, so dass Kontakte vermieden werden können. 

 

 

2.8 Empfehlung für die Gottesdienste in stationären Einrichtungen der Altenhilfe 
5ƛŜǎŜǎ YŀǇƛǘŜƭ Ŧǳǖǘ ŀǳŦ ŘŜǊ α9ƳǇŦŜƘƭǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ DƻǘǘŜǎŘƛŜƴǎǘŜ ƛƴ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ 

der Altenhilfe des Diözesan-/ŀǊƛǘŀǎǾŜǊōŀƴŘǎ ŦǸǊ Řŀǎ 9ǊȊōƛǎǘǳƳ Yǀƭƴ ŜΦ ±Φά όStand: 

25.05.2020). 

 

In der aktualisierten Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (gültig seit 

30.05.2020) wird ausdrücklich der Zugang von Seelsorgenden zu den stationären Alten- und 

.ŜƘƛƴŘŜǊǘŜƴŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ōŜƴŀƴƴǘ όαώ5ƛŜϐ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǎƻllen [Seelsorgenden] sowie 

[Dienstleistern*innen] zur medizinisch-pflegerischen Versorgung und zur weiteren Grundver-

sorgung ([Friseure*innen], Fußpflege) unter geeigneten Hygienevorgaben einen Zugang zu 

ŘŜƴ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜƴΦάύ 

 

Damit sind im Einvernehmen mit den Einrichtungsträgern*innen, unter Berücksichtigung der 

Hygienevorschriften sowie unter Beachtung der aktuellen Empfehlung für die Gottesdienste 

in stationären Einrichtungen der Altenhilfe des Diözesanverbandes der Caritas für das Erzbis-

tum Köln e.V. vom 25.05.2020 wieder Liturgien in den Kapellen und Andachtsräumen der 

Einrichtungen möglich. Für die liturgischen Handlungen gelten weiterhin die Hygieneregelun-

gen des Erzbistums Köln. 

 

Die Besuche in den stationären Einrichtungen der Altenhilfe sind nach wie vor nach der 

Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nur eingeschränkt und mit infek-

tionshygienischen Schutzmaßnahmen möglich. Dennoch ist dies ein Weg in eine Normalität, 

der von den Bewohnern*innen sehr begrüßt wird. 

 

Auf der Grundlage nachfolgender Empfehlung kann somit auch die Liturgie im guten Einver-

nehmen mit den Trägern*innen wieder in den Kapellen und Andachtsräumen der Einrichtun-

gen gefeiert werden: 
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¶ Die*der Seelsorgende vereinbart mit der*m Träger*in oder der Einrichtungsleitung, 

dass für die Bewohner* innen ein Gottesdienst in der Kapelle des Hauses angeboten 

wird. 

¶ Kommt die*der Seelsorgende von außen in die Einrichtung, muss sie*er die Händehy-

giene einhalten und in der Einrichtung einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Weg zur 

Kapelle führt möglichst nicht durch Wohnbereiche. Kontakte zu Bewohnern*innen sind 

zu vermeiden und wenn unvermeidlich, nur unter Einhaltung von einem Mindestab-

stand von 1,50 Meter. 

¶ Außerdem muss sie*er sich in ein Besuchsregister eintragen und Fragen zum Gesund-

heitszustand beantworten (sog. Kurzscreening; Fiebermessen ist nicht erforderlich). 

¶ In der Kapelle ist von den Besuchern*innen des Gottesdienstes ein Mindestabstand 

einzuhalten, entsprechende Markierungen sind anzubringen. Das Anlegen eines Mund-

Nasen-Schutzes wird für die Teilnahme am Gottesdienst empfohlen. Auf eine gute Be-

lüftung des Kapellenraums ist zu achten. 

¶ Für die liturgischen Handlungen siehe die Regelungen des Erzbistums Köln: 

https://www.erzbistum-koeln.de/news/Informationen-und-Regelungen-im-Erzbistum-

Koeln-zum-Corona-Virus/. 

¶ Die Teilnahme am Gottesdienst ist Menschen, die nicht in der Einrichtung wohnen o-

der arbeiten, nicht gestattet. 

  

https://www.erzbistum-koeln.de/news/Informationen-und-Regelungen-im-Erzbistum-Koeln-zum-Corona-Virus/
https://www.erzbistum-koeln.de/news/Informationen-und-Regelungen-im-Erzbistum-Koeln-zum-Corona-Virus/
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3 Arbeitsschutz 
Am 20. Januar 2021 hat das Bundeskabinett die SARS-CoV-2-Arbeitschutzverordnung be-

schlossen. Darin sind zusätzliche Maßnahmen geregelt, um den Gesundheitsschutz der Be-

schäftigten während der Pandemie zu gewährleisten. Das Erzbistum Köln hat am 25.01.2021 

eine Umsetzungshilfe für die Gestaltung von organisatorischen und technischen Maßnah-

men des Arbeitsschutzes unter Beachtung der SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung vorge-

legt (befristet vorerst bis zum 15.03.2021). Diese wird im Folgenden wiedergegeben: 

 

α5ƛŜ .ŜƪŅƳǇŦǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊƘƛƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ǿŜƛǘŜǊŜƴ !ǳǎōǊŜƛǘǳƴƎ ŘŜǎ /ƻǊƻƴŀǾƛǊǳǎ {!w{-CoV-2 

erfordern wirksame und koordinierte Maßnahmen zur Vermeidung von Personenkontakten 

und zur Sicherstellung eines ausreichenden Infektionsschutzes in allen Lebensbereichen, das 

heißt in Privatleben, Gesellschaft und Arbeitswelt. Für Betriebe und Verwaltungen stehen 

mit der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel und den untersetzenden branchenspezifischen Hand-

lungshilfen der Unfallversicherungsträger bereits wirksame Präventionsinstrumente zur Ver-

fügung, die sich in der praktischen Anwendung bewährt haben. 

 

Trotz dieser Anstrengungen in allen Lebensbereichen sind die Infektionszahlen nach wie vor 

zu hoch. Dies führt zu erhöhten Erkrankungs- und Todeszahlen sowie zu einer kritischen Situ-

ation im Gesundheitswesen. Zudem steigt das Risiko weiterer Mutationen. Auch ist durch die 

bereits bekanntgewordenen Virusmutationen mit einer zusätzlichen Steigerung des Infekti-

onsgeschehens zu rechnen. Da in vielen Lebensbereichen die Möglichkeiten für weitere Kon-

taktbeschränkungen und zusätzliche Infektionsschutzmaßnahmen weitgehend ausgeschöpft 

sind, sind zusätzliche und zeitlich befristete Maßnahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes 

als Beiträge zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten unverzichtbar. Dies kommt auch dem 

Schutz der Gesamtbevölkerung sowie denjenigen Beschäftigten, deren Anwesenheit im Be-

trieb unverzichtbar ist, zugute. Weiterhin gilt es, die wirtschaftliche Betätigung der ansässi-

gen Betriebe soweit und solange wie möglich aufrechtzuerhalten. 

 

Zwei klare Grundsätze gelten: 

Unabhängig vom Betrieblichen Maßnahmenkonzept muss in Situationen, bei denen der Min-

destabstand nicht sicher eingehalten werden kann, ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz 

oder FFP2-Masken oder vergleichbare Atemschutzmasken getragen werden. 

 

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkei-

ten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden 

betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. 

 

Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen trägt der 

Arbeitgeber entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Der Arbeitgeber hat 

sich von den Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten beraten zu lassen sowie 

mit den betrieblichen Interessensvertretungen abzustimmen. 
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Inhalte der SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung 

1. Der Dienstgeber hat gemäß der §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes die Gefährdungs-

beurteilung hinsichtlich zusätzlich erforderlicher Maßnahmen des betrieblichen Infekti-

onsschutzes zu überprüfen und zu aktualisieren. 

2. Es sind alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um 

betriebsbedingte Personenkontakte zu reduzieren. 

3. Der Dienstgeber hat den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tä-

tigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine 

zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. 

4. Die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen ist auf das betriebsnot-

wendige Minimum zu reduzieren. Beschäftigten möglichst Einzelbüros anbieten. 

5. Ist die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen erforderlich, so darf 

eine Mindestfläche von 10 Quadratmetern für jede im Raum befindliche Person nicht 

unterschritten werden, soweit die auszuführenden Tätigkeiten dies zulassen. Lassen die 

auszuführenden Tätigkeiten dies nicht zu, so hat der Dienstgeber durch andere geeig-

nete Schutzmaßnahmen den gleichwertigen Schutz der Beschäftigten sicherzustellen, 

insbesondere durch Lüftungsmaßnahmen und geeignete Abtrennungen zwischen den 

anwesenden Personen. 

6. Der Dienstgeber hat medizinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken oder vergleich-

bare Atemschutzmasken zur Verfügung zu stellen, wenn 

a. die Anforderungen an die Raumbelegung nach Punkt 5 nicht eingehalten werden 

können, oder 

b. der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, oder 

c. bei ausgeführten Tätigkeiten mit Gefährdung durch erhöhten Aerosolausstoß zu 

rechnen ist. 

7. In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten sind die Beschäftigten in möglichst kleine 

Arbeitsgruppen einzuteilen. Personenkontakte zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen 

im Betriebsablauf sowie Änderungen dieser Einteilung sind auf das betriebsnotwendige 

Minimum zu reduzieren. Zeitversetztes Arbeiten ist zu ermöglichen, soweit die betriebli-

chen Gegebenheiten dies zulassen. 

 

Zusätzlich gilt weiterhin: 

Husten- und Niesetikette und Abstandsetikette aushängen (Husten/Niesen in die Armbeuge 

oder in ein Taschentuch, 1,5 bis 2,0 m Abstand zu anderen Personen halten). 
 

Händewaschregeln aushängen (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Wasser und Seife). 
 

Zur Reinigung der Hände sind hautschonende Flüssigseife und Handtuchspender zur Verfü-

gung zu stellen. Darauf achten, dass Seifen- und Papierhandtuchspender aufgefüllt sind. 
 

Unterweisung der Beschäftigten zu den Hygienemaßnahmen und Verhaltensempfehlungen 

durchführen und anlassbezogen wiederholen. Dabei auf entsprechende Abstandsregeln ach-

ten. Bei Verfügbarkeit elektronische Kommunikationswege zur Unterweisung nutzen (z. B. 

Mail, Telefon, Videokonferenz und Intranet). 
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Die Umsetzung von Handhygiene und Abstandsregeln ist von hoher Bedeutung und diese 

sind nach Möglichkeit in allen Bereichen durch organisatorische und technische Maßnahmen 

des Arbeitsschutzes zu unterstützen. 
 

Für Rückfragen stehen gerne zur Verfügung: 

Herr Klaus Fischbach, Arbeitsschutzkoordinator, Tel.: 0221 1642-1720 

Herr Manfred Lang, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Tel.: 0221 1642-1718 

E-Mail: arbeitsschutz@erzbistum-koeln.de 

Internet: www.arbeitschutz-ebk.deά 

 

  

mailto:arbeitsschutz@erzbistum-koeln.de
http://www.arbeitschutz-ebk.de/
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4 Konzeption der Teilöffnung in Coronazeiten und Hygienekonzept 

der OT Raphaelo 
Für die Teileröffnung der Offenen Tür (OT) Raphaelo in Langerfeld hat die Einrichtungslei-

tung, Frau Schulze, eine Konzeption und ein Hygienekonzept entwickelt. Dieses wurde mit 

dem OT-Ausschuss und dem Kirchenvorstand St. Raphael abgestimmt. Seit dem 15.12.2020 

finden nur digitale OT-Angebote statt. Für die sich daran anschließende Teilöffnung (Zeit-

punkt des Beginns noch ungewiss) werden die folgenden Regelungen gelten. 

 

4.1 Konzeption der Teilöffnung in Coronazeiten der OT Raphaelo 

Maßnahmen der OT Raphaelo bei einer schrittweisen Wiedereröffnung nach den generellen 

Kontaktverboten auf diversen Ebenen: 

 

 

4.1.1. Zeitliche Einschränkungen 

Angebote finden erst einmal in geschlossenen Gruppen in einem Zeitrahmen von jeweils 90 

bis 120 Minuten statt. Ein Offenes Angebot kann zunächst nicht gewährleistet werden. 

 

 

4.1.2 Räumliche Einschränkungen inkl. Gestaltung der Räumlichkeiten 

Folgende Orte/ Räume stehen zur Verfügung: 

Küche: Nur für Mitarbeitende 

Fußballraum: Sperrgebiet. Hier ist beim Spielen kein Abstand von jeweils 1,50 Meter ein-

haltbar. 

Kicker: Sperrgebiet. Es wird kein Kickerball rausgegeben. 

Spieleraum: Wird auf vier Kinder begrenzt. 

Werkraum: Wird auf vier Kinder begrenzt. 

WC:  Wird nur einzeln betreten. 

Saal: Nur für ein festes Angebot mit Betreuungskraft, bis zu zehn Kinder möglich 

(Bewegungsangebot). 

Bar: Gesellschaftsspiele, Billard und Playstation sind mit ausreichend Mindestab-

stand möglich. Wird auf acht Besucher*innen begrenzt. 

Windfang: Hier findet die Anmeldung/Einweisung statt, immer nur ein*e Besucher*in. 

Außenbereich: Klebestreifen als Abstandshalter vor der Eingangstür. Rasenfläche und Ein-

gangsbereich sind als Spielzonen nicht möglich. 

 

Durch diese Art der Gestaltung ist eine Übersicht/Kontrolle der zur Verfügung gestellten 

Räumlichkeiten gewährleistet. Bis auf das WC sind alle Bereiche gut einsehbar. 
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4.1.3 Besucher*innen-Struktur inkl. Nachweisbarkeit der Aufenthalte 

Im Windfang/Eingang erfolgt täglich die Einlasskontrolle. Hier wird ein Tisch stehen, an dem 

sich die Besucher*innen in eine Liste eintragen müssen. Hier wird ggf. auch die Elternerlaub-

nis abgegeben. Dieser Raum darf immer nur von einer*m Besucher*in genutzt werden und 

wird so lange von einer*m Mitarbeiter*in betreut, bis alle Besucher*innen da sind. 

 

 

4.1.4 Hygienische Maßnahmen 

Ein Hygieneplan wurde extra erarbeitet (siehe Hygieneplan zur CORONA-Zeit: Offene Tür 

Raphaelo). 

 

 

4.1.5 Aufbau der Angebote mit fester Teilnehmendenzahl und Altersstruktur 

9ǎ ŦƛƴŘŜƴ ƪŜƛƴŜ αhŦŦŜƴŜƴ !ƴƎŜōƻǘŜά ǎǘŀǘǘΦ Die Angebote sind auf maximal 120 Minuten be-

grenzt und sind nur für die jeweilige Altersgruppe zugänglich. Es können nur Besucher*innen 

ŘŀǊŀƴ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴΣ ŘƛŜ ƘƛŜǊŦǸǊ ŀƴƎŜƳŜƭŘŜǘ ǎƛƴŘ ǳƴŘ ŘŜƴ ƴǀǘƛƎŜƴ α9ƭǘŜǊƴȊŜǘǘŜƭά ǾƻǊƭŜƎŜƴ ƪǀƴπ

nen. Die ersten Angebote sollen nicht mit mehr als acht Teilnehmenden stattfinden. 

 

Erste Angebotstage (als Beispielangebote): 

28.05.2020 Altersgruppe: 4. und 5. Schuljahr 15:30 - 17:30 Uhr Kreativangebot 

29.05.2020 Altersgruppe: 4. und 5. Schuljahr 15:30 - 17:30 Uhr Bewegungsangebot 

  draußen 

03.06.2020 Altersgruppe: 2. und 3. Schuljahr 15:30 - 17:30 Uhr Quizspiele 

04.06.2020 Altersgruppe: 2. und 3. Schuljahr 15:30 - 17:30 Uhr Malen nach 

 Hundertwasser 

05.06.2020 Altersgruppe ab 12 Jahre  15:30 - 17:30 Uhr Quizspiele 

 

Zu den einzelnen Angeboten sind beide pädagogische Fachkräfte sowie eine Praktikantin im 

Haus. 

 

 

4.2 Hygienekonzept für Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nach §11 
SGB VIII 
Zur Umsetzung von § 7 der Coronaschutzverordnung in der ab dem 11. Mai 2020 gültigen 

Fassung und zur Vorlage beim verantwortlichen öffentlichen Träger der Jugendhilfe (örtli-

chem Jugendamt). 

 

Name des Trägers/Einrichtung: Katholische Kirchengemeinde St. Raphael / OT Raphaelo 

Anschrift des Trägers/Einrichtung:  Windthorststr. 6a, 42389 Wuppertal /  

     Henkelsstr. 26, 42389 Wuppertal 

Telefonnummer/E-Mail:  0202 / 60 80 500 und 0202 / 60 77 28 

Ansprechpartner*in:    Andreas Tigges / Britta Schulze 
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Auflage: 

Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist grundsätzlich zwischen allen Personen zu wahren. 

Dies gilt unabhängig davon, ob Angebote unter freiem Himmel oder in geschlossenen Räu-

men stattfinden. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 

Alle Räume sind ausgemessen und auf den Mindestabstand von mehreren Besuchern*innen 

hin getestet worden. Verschiedene Räumlichkeiten sind zu Multifunktionsräumen umgestal-

tet worden, so dass eine bessere Aufsicht gewährleistet werden kann. Mit den Kindern wird 

gemeinsam spielerisch erarbeitet, was ein Mindestabstand von 1,50 Meter ist. 

 

Auflage: 

Es sind Angebote vorzuhalten, die neben dem Mindestabstand von 1,50 Meter eine Perso-

nenzahlbegrenzung berücksichtigen. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 

Unter Berücksichtigung des Mindestabstandes von 1,50 Meter sind die Räume mit Schildern 

versehen worden, wie viele Personen sich dort jeweils aufhalten dürfen. 

 

Auflage: 

Angebote im Freien sind bevorzugt gegenüber Angeboten in geschlossenen Räumen durch-

zuführen. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 

Es gibt geplante Angebote für draußen und drinnen. Alle Angebote sind so konzipiert, dass 

immer der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die Anzahl der Kinder wird für die ein-

zelnen Angebote je nach Raum oder Angebotsstruktur begrenzt. 

 

Auflage: 

Das Händewaschen ist jederzeit zu ermöglichen. Die Bereitstellung von Flüssigseife und Ein-

malhandtüchern ist dafür sicherzustellen (elektrische Handtrockner können verbleiben). 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 

Jeder Waschraum ist mit allen nötigen Vorgaben ausgestattet. Zusätzlich befindet sich im 

Eingangsbereich ein Desinfektionsspender. Ebenso befinden sich Hinweisschilder an den 

Waschbecken zur richtigen Handhygiene. 

 

Auflage: 

Es soll durch ausreichende und geeignete Beschilderung auf die Einhaltung des Mindestab-

stands, der Händehygiene sowie der Husten- und Niesetikette hingewiesen werden. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 
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Es befinden sich im ganzen Haus (gerade in den Flurbereichen und Gruppenräumen) ausrei-

chend Aushänge zum Mindestabstand, zu der Handhygiene sowie der Husten- und Nieseti-

kette. Die Aushänge sind von der BzGA und richten sich ausdrücklich an Kinder und Jugendli-

che. Ebenso sind die Böden im Flurbereich mit Pfeilen für verschiedene Laufrichtungen ge-

kennzeichnet, damit auch hier ein Mindestabstand eingehalten werden kann. Zusätzlich ist 

draußen der Eingangsbereich mit Abstandshaltern gekennzeichnet. 

 

Auflage: 

Räume innerhalb der Angebote sind so zu wählen, dass neben der Einhaltung von Mindest-

abständen auch eine gute Belüftung mit Frischluft gewährleistet ist. Eine Lüftung sollte min-

destens stündlich für die Dauer von fünf Minuten erfolgen. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 

Alle Räume verfügen über ausreichend Fenster zur guten Belüftung. 

 

Auflage: 

Sanitäreinrichtungen vor Ort sollten möglichst mehrmals täglich / mindestens einmal täglich 

gereinigt werden. Zu reinigen sind neben den Toiletten und Waschbecken auch die Türgriffe 

im gesamten Sanitärbereich. Besucher*innen und Personal sind hinsichtlich der regelmäßi-

gen Händehygiene zu sensibilisieren. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 

Alle Sanitärbereiche werden mindestens einmal täglich gereinigt. Hierfür gibt es einen ge-

sonderten Hygieneplan, der von den zuständigen Mitarbeitenden unterschrieben wird. Tür-

griff- und weitere Flächenreinigung finden in der OT zweimal täglich statt. Besucher*innen 

werden übe mehrere Aushänge zur Desinfektion sensibilisiert. 

 

Auflage: 

In jeder Einrichtung steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden (z. B. Edelstahl-

spülen). Die Bereitstellung der entsprechend notwendigen Hygiene-, Reinigungs- und Desin-

fektionsmittel ist sicherzustellen. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 

Es stehen ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Ein ausgearbeiteter Hygieneplan 

steht für die Einrichtung zur Verfügung (siehe Hygieneplan zur CORONA-Zeit: Offene Tür 

Raphaelo). 

 

Auflage: 

wƛǎƛƪƻƎǊǳǇǇŜƴ όǾƻǊŜǊƪǊŀƴƪǘŜ tŜǊǎƻƴŜƴύ ǎƻƭƭŜƴ ƴǳǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ α±ƻǊǎƻǊƎŜǳƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎ Ȋǳ /hπ

VID-мфά ŀƴ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴ ŘǸǊŦŜƴΦ 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung:  

Es werden keine Personen aus einer Risikogruppe bei uns im OT-Betrieb arbeiten. 
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Auflage: 

Personen mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z. B. Fie-

ber, Halsschmerzen, Husten), sind vom Angebot auszuschließen. Der Ausschluss kann durch 

eine Beschilderung am Eingang verdeutlicht werden. Der Ausschluss gilt für Personal und Be-

sucher*innen gleichermaßen. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 

Ein Schild im Eingangsbereich weist darauf hin, wer an den Angeboten teilnehmen darf. Zu-

sätzlich werden die Besucher*innen vorab per E-Mail und soziale Medien darauf hingewie-

sen, wer unser Haus besuchen darf und wann man auf jeden Fall zu Hause bleibt. 

 

Auflage: 

Es ist in ausreichendem Maße Personal (haupt- und ehrenamtlich) vorzuhalten, so dass in-

nerhalb der Angebote einerseits eine professionelle Begleitung gesichert ist und andererseits 

durch das anwesende Personal auch die Einhaltung der Hygieneregeln dieses Konzeptes kon-

trolliert werden kann. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 

Es steht jeweils ausreichend Personal zur Verfügung. Die Angebote sind dementsprechend 

geplant und mit einer Teilnehmendenzahl versehen. 

 

Auflage: 

Es wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen, jedoch nicht verpflichtend 

festgelegt. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird je nach Angebot und Besucher*innenstruk-

tur entschieden. Mund-Nasen-Bedeckungen sind in der Einrichtung für das Personal vorhan-

den. Ebenso gibt es extra für Grundschulkinder eine selbstgenähte Mund-Nasen-Bedeckung. 

 

Auflage: 

Die Jugendfreizeiteinrichtungen sind aufgefordert, ein jeweils den spezifischen räumlichen 

Gegebenheiten angepasstes Konzept zur Wegeführung zu entwickeln. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 

Die Böden sind mit neonfarbigen Pfeilen für die richtige Laufrichtung abgeklebt. Ebenso be-

stehen in dieser Form Wartebereiche zum Ausweichen. 

 

Auflage: 

Die Jugendfreizeitstätten sind angehalten, Aufenthaltslisten zu führen. 
 

Kurzbeschreibung der Umsetzung: 
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Aufenthaltslisten mit allen nötigen Daten sind für den täglichen Gebrauch in ausreichender 

Anzahl vorhanden. Zusätzlich gibt es noch eine Corona-Hygieneordnung, die wir von den Be-

suchern*innen einmalig zur Kenntnis nehmen lassen werden (siehe Corona-Hygieneregeln 

der OT Raphaelo). 

 

 

4.3 Hygieneplan zur CORONA-Zeit: Offene Tür Raphaelo (Stand: 15.05.2020) 
 

Begehung: Frau Britta Schulze (Leitung) / Frau Gabriele Jochem (Reinigungskraft) 
 

 

Kriterium 

 

Wird 

erfüllt 

Kann nicht erfüllt wer-

den / mit Begründung 

HÄNDEWASCH- UND HÄNDEDESINFEKTIONSMÖG-

LICHKEITEN 

 

Es ist für ausreichende Hände-Waschmöglichkeiten zu 

sorgen. Die Sanitäranlagen müssen mindestens mit 

jeweils einem Seifenspender ausgestattet sein. Sie 

müssen unter dem Kriterium der Abstandswahrung 

gut erreichbar sein. 

 

Zugang zur Händedesinfektion sollte vor Eintritt in die 

Einrichtung und gegebenenfalls zusätzlich an gut er-

reichbaren Plätzen im Gebäude wie z. B. auf Fluren 

ermöglicht werden. 

 

Auf das Händeschütteln soll verzichtet werden. Die 

Hände sollten regelmäßig und gründlich mit Wasser 

und Seife mindestens 20-30 Sekunden gewaschen 

werden. 

 

Hautverträgliche Händedesinfektionsmittel auf Alko-

holbasis können bei nicht sichtbarer Verschmutzung 

alternativ benutzt werden. 

 

Mittel für die Händehygiene und für Reinigung und 

Flächendesinfektion 

Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln für be-

stimmte, häufig von unterschiedlichen Personen be-

rührten Flächen sollten nur geeignete Desinfektions-

mittel für alle Handkontaktflächen verwendet werden 

 

 

 

 

 

Ҟ 

 

 

 

 

 

Ҟ 

 

 

 

 

Ҟ 

 

 

 

 

Ҟ 

 

 

 

 

Ҟ 

 

Lufthygiene   
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Mehrmals täglich, zum Beispiel 1 x pro Stunde, ist 

eine Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch 

vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 

vorzunehmen (in Anwesenheit der Betreuungskraft). 

 

Ҟ 

Garderobe 

Die Ablage für die Kleidung ist so zu gestalten, dass 

die Kleidungsstücke keinen direkten Kontakt unterei-

nander haben. 

 

 

όҞύ 

 

 

Abhängig von der Kin-

derzahl 

Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Hände-

kontakte zu einer Übertragung beitragen könnten, 

sollen durch eine arbeitstägliche Reinigung und in zu-

vor definierten Bereichen (z. B. Handkontaktflächen, 

gemeinsam benutze Tastaturen, Sanitäranlagen, Tür-

klinken und Treppenläufe) ggf. durch eine zusätzliche 

Flächendesinfektion mittels Wischdesinfektion (z. B. 

vorgetränkte Wischtücher) dekontaminiert werden. 

Es sollten nur geeignete Desinfektionsmittel für alle 

Handkontaktflächen verwendet werden. 

Arbeitstägliche Reinigung von 

¶ Lichtschaltern 

¶ Seifenspendern 

¶ Türdrückern/Klinken 

¶ Handläufen 

¶ Tischen und weiteren Kontaktflächen 

¶ Tastaturen 

Ggf. zusätzliche Wischdesinfektion! 

 

Reinigung der Flächen, Gegenstände und Fußböden 

Fußböden sind mind. 2 x wöchentlich feucht zu reini-

gen, Teppichböden sind mind. 2 x wöchentlich gründ-

lich abzusaugen. 

 

 

Ҟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҟ 

 

Umgang mit Spielzeugen, Lern- und Beschäftigungs-

materialien 

Gegenstände, wie Spielzeuge bzw. Lern- und Beschäf-

tigungsmaterialien, sind regelmäßig nass zu reinigen 

oder zu waschen (mindestens 60°C). 

Textilien wie Decken, Bezüge, Kissen und Stofftiere 

etc. sind in regelmäßigen Abständen (zum Beispiel 

wöchentlich) bei mindestens 60°C zu waschen. 

 

όҞύ 

 

 

 

Das Waschen aller 

Spielzeugen ist nicht 

möglich (Bausteine, 

Spielkarten usw.) 

Textilien werden nicht 

benutzt. 
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Sanitärbereiche / WC 

Toilettensitze, Urinale, Armaturen, Waschbecken und 

Fußböden sind täglich feucht zu reinigen. 

 

Bereitstellung von 

¶ Flüssigseife aus Seifenspendern 

¶ Einmalhandtüchern 

¶ Papierabwurfbehälter mit Sack (tägliche Lee-

rung, Reinigung innen und außen wöchentlich) 

¶ Toilettenpapier 

 

Toilettenbürsten sind regelmäßig auszutauschen. 

 

Arbeitstägliche Reinigung von 

¶ Lichtschaltern 

¶ WC-Drückern 

¶ Klobürsten 

¶ Seifenspendern 

¶ Türdrückern/Klinken 

 

 

 

Ҟ 

 

 

 

 

Ҟ 

 

 

 

Ҟ 

 

 

 

Ҟ 

 

Händereinigung 

Händereinigung ist durchzuführen 

¶ nach jedem Toilettengang, 

¶ nach dem Spielen auf dem Außengelände, 

¶ vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln 

und dem Essen, 

¶ bei Bedarf und 

¶ nach Tierkontakt. 

 

Bereitstellung von 

¶ Flüssigseife aus Seifenspendern 

¶ Einmalhandtüchern 

¶ Papierabwurfbehälter mit Sack (tägliche Lee-

rung, Reinigung innen und außen wöchentlich) 

 

Händedesinfektion ist zusätzlich vom Personal (Be-

treuungskräfte, Reinigungskräfte etc.) durchzuführen 

¶ nach Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, 

Blut oder anderen Körperausscheidungen, 

¶ nach Ablegen von Schutzhandschuhen, 

 

 

 

 

Ҟ 

 

 

 

 

 

 

Ҟ 

 

 

 

 

 

Ҟ 
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¶ nach Verunreinigung mit infektiösem Material 

und 

¶ nach dem Kontakt mit erkrankten Schü-

lern*innen oder erkranktem Personal. 

 

(Essen in der Betreuung) 

ü Nur sauberes Geschirr und Besteck nutzen 

ü Nach jeder Mahlzeit heiß reinigen 

ü Tische etc. sind nach jeder Mahlzeit feucht ab-

zuwischen und Essensreste zu entfernen 

ü Die dafür genutzten Tücher und Lappen sind 

regelmäßig zu reinigen 

ü Abfälle in gut verschließbare Behälter geben / 

tägliche Leerung und Reinigung 

ü ό{ŎƘǳƭǳƴƎ Ǿƻƴ αYǸŎƘŜƴǇŜǊǎƻƴŀƭά κ 5ƻƪǳƳŜƴπ

tation) 

ü Regelmäßige Händedesinfektion erforderlich 

(Mittel in Wandspendern) 

ü Tägliche Reinigung der Fußböden im Küchen-

bereich 

ü Lebensmittelhygiene beachten 

 

 

 

 

 

Ҟ 

 

Belehrungen Durchgeführt am:  

 

 

4.4 Corona-Hygieneregeln der OT Raphaelo 
 

Meine Eltern dürfen die OT nicht betreten. Holen sie mich ab, warten sie vor der OT auf 

mich. 

Ich wasche meine Hände, wenn ich in die OT komme und wenn ich zwischendurch drau-

ßen war und wieder ins Gebäude zurückkomme. 

Nach dem Toilettengang und vor dem Essen wasche ich meine Hände. 

Ich wasche mir die Hände unbedingt 20-30 Sekunden lang mit Seife und allein an einem 

Waschbecken. 

Wenn ich einmal Husten oder Niesen muss, beachte ich die Husten- und Niesetikette. 

Ich huste und niese niemanden an. 

Ich beachte, wie viele Personen in die verschiedenen Räume dürfen und halte mich an 

diese Vorgaben. 

Ich halte den Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Besuchern*innen in der OT und 

auch bei Angeboten, die draußen stattfinden. 
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Muss ich zur Toilette, so beachte ich die richtigen, vorgegebenen Wege und warte ggf. im 

Wartebereich, bis die Toilette frei wird. 

Endet der OT-Betrieb, so gehe ich einzeln und nicht in Gruppen aus der OT. Auch hier 

halte ich den Mindestabstand von 1,50 Meter ein. 

Draußen spielen wir nur Spiele, bei denen wir den Abstand einhalten können. Ich ver-

meide im Spiel jegliche Berührung zu weiteren Besuchern*innen. 

Auch auf dem Weg zur und von der OT beachte ich den Mindestabstand. 

Bin ich oder ist jemand aus meiner Familie erkältet, gehe ich nicht in die OT. Dann muss 

ich zu Hause bleiben. 

Ich benutze nur mein für mich bereitgestelltes Geschirr, Besteck, Becher und nicht das der 

anderen Besucher*innen. Lebensmittel werden nur von den Betreuern*innen ausgege-

ben.  

Auf Anweisung des Personals lege ich eine Mund-Nasen-Bedeckung an. 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die OT-Regeln erhalten und erklärt bekommen habe. 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

Unterschrift der*s Besuchers*in 

 

 

5 Reinigungs-, Hygiene- und Verhaltensplan für Reinigungskräfte 
Alle Personen, die im Seelsorgebereich als Reinigungskräfte angestellt sind, erhalten 

¶ die von Frau Schramke unterzeichnete Unterweisung der Reinigungskräfte für das Ver-

halten am Arbeitsplatz, um sich selbst und andere vor einer COVID-2019-Infektion zu 

schützen sowie 

¶ ŘƛŜ α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜƴ IƛƴǿŜƛǎŜ ȊǳǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ hōŜǊŦƭŅŎƘŜƴΣ .ŅƴƪŜƴ ǳƴŘ {ƛǘȊŦƭŅŎƘŜƴ 

ǳƴŘ [ǸŦǘǳƴƎ ŘŜǊ YƛǊŎƘŜƴά ŘŜǎ 9ǊȊōƛǎǘǳƳǎ Yǀƭƴ ό{ǘŀƴŘΥ мфΦлрΦнлнлύ 

Beide Dokumente befinden sich im Anhang des vorliegenden Hygienekonzepts. 

 

 

6 Reinigungs-, Hygiene- und Verhaltensplan für Hausmeister*innen 
Alle Personen, die im Seelsorgebereich als Hausmeister*innen angestellt sind, erhalten die 

von Frau Schramke unterzeichnete Unterweisung der Hausmeister*innen für das Verhalten 

am Arbeitsplatz, um sich selbst und andere vor einer COVID-2019-Infektion zu schützen. Die 

Unterweisung befindet sich im Anhang des vorliegenden Hygienekonzepts. 

 

 

7 Reinigungs-, Hygiene- und Verhaltensplan für Küster*innen 
Alle Personen, die im Seelsorgebereich haupt- oder ehrenamtlich Küster*in-Tätigkeiten aus-

üben, erhalten 
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¶ die von Frau Schramke unterzeichnete Unterweisung der Küster*innen für das Verhal-

ten am Arbeitsplatz, um sich selbst und andere vor einer COVID-2019-Infektion zu 

schützen, 

¶ ŘƛŜ αHinweise zur Desinfektion von liturgischen Gerätenά ŘŜǎ 9ǊȊōƛǎǘǳƳǎ Yǀƭƴ ό{ǘŀƴŘΥ 

04.05.2020), 

¶ ŘƛŜ α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜƴ IƛƴǿŜƛǎŜ ȊǳǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ hōŜǊŦƭŅŎƘŜƴΣ .ŅƴƪŜƴ ǳƴŘ {ƛǘȊŦƭŅŎƘŜƴ 

ǳƴŘ [ǸŦǘǳƴƎ ŘŜǊ YƛǊŎƘŜƴά ŘŜǎ 9ǊȊōƛǎǘǳƳǎ Yǀƭƴ ό{ǘŀƴŘΥ мфΦлрΦнлнлύ sowie am 

05.06.2020 

¶ die überarbeitete Checkliste für Tätigkeiten rund um die Gottesdienste in Zeiten der 

Corona-Pandemie 

 

Alle genannten Dokumente befinden sich im Anhang des vorliegenden Hygienekonzepts. 

 

Die Küster*innen erhalten ȊǳŘŜƳ ŜƛƴŜ α!ǳŦƎŀōŜƴ-[ƛǎǘŜ ŦǸǊ YǸǎǘŜǊϝƛƴƴŜƴ ōŜƛ DƻǘǘŜǎŘƛŜƴǎǘŜƴά 

(siehe Anhang). Diese Liste muss der*die jeweilige Küster*in bei JEDEM GOTTESDIENST be-

rücksichtigen, die darin aufgelisteten Aufgaben durchführen, die Liste ausfüllen, unterschrei-

ben und anschließend in das jeweilige Pfarrbüro geben (bzw. in den Briefkasten werfen). 

 

 

8 Hygiene- und Verhaltensplan für Pfarramtssekretär*innen 
Die Pfarramtssekretär*innen des Seelsorgebereichs erhalten die von Frau Schramke unter-

zeichnete Unterweisung der Pfarramtssekretäre*innen für das Verhalten am Arbeitsplatz, 

um sich selbst und andere vor einer COVID-2019-Infektion zu schützen. Die Unterweisung 

befindet sich im Anhang des vorliegenden Hygienekonzepts. 

 

 

9 Reinigungs-, Hygiene- und Verhaltensplan für Kirchenmusiker*in-

nen 
Die Kirchenmusiker*innen des Seelsorgebereichs erhalten 

¶ die von Frau Schramke unterzeichnete überarbeitete Unterweisung der Kirchenmusi-

ker*innen für das Verhalten am Arbeitsplatz, um sich selbst und andere vor einer CO-

VID-2019-Infektion zu schützen sowie 

¶ die überarbeitete Checkliste für Tätigkeiten rund um die Gottesdienste in Zeiten der 

Corona-Pandemie. 

Beide Dokumente befinden sich im Anhang des vorliegenden Hygienekonzepts. 

 

 

10 Hygiene- und Verhaltensplan für Seelsorgende 
Die Seelsorgenden des Seelsorgebereichs erhalten 

¶ den von Pfarrer Schlageter unterzeichneten Hygiene- und Verhaltensplan für Seelsor-

gende, um sich selbst und andere vor einer COVID-2019-Infektion zu schützen, 
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¶ ŘƛŜ αIƛƴǿŜƛǎŜ ȊǳǊ 5ŜǎƛƴŦŜƪǘƛƻƴ Ǿƻƴ ƭƛǘǳǊƎƛǎŎƘŜƴ DŜǊŅǘŜƴά ŘŜǎ 9ǊȊōƛǎǘǳƳǎ Yǀƭƴ ό{ǘŀƴŘΥ 

04.05.2020) sowie 

¶ die überarbeitete Checkliste für Tätigkeiten rund um die Gottesdienste in Zeiten der 

Corona-Pandemie und 

¶ eine Aufgaben-Liste für Zelebranten bei Gottesdiensten. 

 

Alle Dokumente befinden sich im Anhang des vorliegenden Hygienekonzepts.  
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11 Anhang 
 

11.1 Checkliste für Tätigkeiten rund um die Gottesdienste in Zeiten der Corona-Pan-

demie (Stand: 25.01.2021) 
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11.2 Aufgaben-Liste für Küster*innen bei Gottesdiensten (Stand: 26.01.2021) 
Die vorliegende Liste gilt für hauptamtliche Küster*innen und Vertretungs-Küster*innen und 

muss bei JEDEM GOTTESDIENST berücksichtigt werden. Ein Stapel ausreichend vieler ausge-

druckter Exemplare dieser Liste liegt in jeder Sakristei aus. Die*der Küster*in muss alle darin 

aufgelisteten Aufgaben durchführen, die Liste ausfüllen (abhaken), unterschreiben und an-

schließend in das jeweilige Pfarrbüro geben (bzw. in den Briefkasten werfen). 

 

Name des*r Küster*in: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

 

Kirche: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

 

Datum: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

 

Vor dem Gottesdienst 
 

Aufgaben Erledigt? 

5ŀƴƴ Ҟ 

Nach dem Betreten der Kirche: 20-30 Sekunden lang die Hände waschen (und 

ggf. desinfizieren). 

 

Tragen einer medizinischen Maske und von Einweghandschuhen in der Sak-

ristei. 

 

Ausreichende Lüftung der Sakristei vor der Nutzung.  

Reinigung aller Tür- und Schubladengriffe sowie Lichtschalter in der Sakristei 

mit einem handelsüblichen Haushaltsreiniger. 

 

Reinigung der Griffe der Kirchtüren mit einem handelsüblichen Haushaltsrei-

niger. 

 

Öffnung der Kirchtüren, die bis zum Beginn des Gottesdienstes offenstehen 

sollen. 

 

Ausreichende Lüftung der Kirchen vor und wenn möglich während der Nut-

zung. 

 

«ōŜǊǇǊǸŦŜƴΥ {ƛƴŘ ŀƭƭŜ {ŎƘƛƭŘŜǊ ŀƳ tƭŀǘȊΚ α9ƛƴƎŀƴƎά ǳƴŘ α!ǳǎƎŀƴƎά ƴƛŎƘǘ ǾŜǊπ

gessen! 

 

DŜƎŜōŜƴŜƴŦŀƭƭǎ αCŀƳƛƭƛŜƴǊŜƛƘŜƴά ƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜƴΦ  

Überprüfen: Ist die Liste der angemeldeten Besucher*innen (Teilnahmeliste) 

da? 

 

Teilnahmeliste an den Ordnungsdienst geben und diesen informieren: Na-

men aller anwesenden Personen müssen abgehakt werden. Nicht angemel-

dete Personen müssen erfasst und eingetragen werden. 

 

Übergabe des Sitzplans an den Ordnungsdienst und ggf. Erklärung des Sitz-

plans. 

 

Überprüfen: Steht die Flasche Desinfektionsmittel am Eingang? Ist noch ge-

nug drin? 
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Mikrofon(e) bereitstellen.  

Lektionar auf das Ambo legen.  

Hinweise an Lektor*in: 

¶ Lektionar muss nach der Lesung am Ambo liegen bleiben  

¶ Wenn Lektor*in sich die Lesung vor dem Gottesdienst durchlesen möchte, 

möge er*sie dies bitte bereits am Ambo tun (nicht in der Sakristei) 

 

Leeres Kollektenkörbchen an die Ausgangstür stellen.  

Frisches Kelchtuch für jeden einzelnen Gottesdienst bereitlegen.  

Hostien einfüllen mit medizinischer Maske und Einweghandschuhen.  

Hostienschale mit Palla abdecken oder Ziborium mit Deckel verwenden.  

In Absprache mit dem Zelebranten: Kelch, Hostienschale, Wein und Wasser 

werden auf die rechte Seite des Altars gestellt 

 

In Absprache mit dem Zelebranten: Zur Handwaschung werden eine Schale 

mit sehr warmen Seifenwasser und ein frisches Handtuch (für jeden Zele-

branten ein Handtuch) auf dem Kredenztisch bereitgestellt. 

 

Überprüfen: Ist Desinfektionsmittel für die Kommunionausteilung vorhan-

den? Auf Kredenz/Altar platzieren. 

 

Medizinische Masken, Hostienzange und ggf. weiße Handschuhe für alle 

Kommunionspender*innen auf Kredenz platzieren. 

 

Nach Beginn der Messe: Eingangstür abschließen, Ausgangstür aufschließen.  

 

 

Nach dem Gottesdienst 
 

Aufgaben Erledigt? 

5ŀƴƴ Ҟ 

Ausreichende Lüftung der Kirche nach der Nutzung  

Altarraum abräumen.  

Kelchtuch, Handtücher und Tücher vom Altar in den Wäschekorb legen.  

Ambo desinfizieren, Mikrofone nicht vergessen.  

Alle liturgischen Geräte mit heißem Wasser ausspülen und desinfizieren.  

Messgewänder/ Talare / Messdiener*innengewänder / Schultertücher/ etc.: 

Nach der Nutzung separat von anderer ungenutzter Messkleidung 72 Stun-

den aufbewahren: Lüften; wenn dreckig, waschen / waschen lassen. 

 

WC desinfizieren.  

Im Pfarrbüro abgeben / in den dortigen Briefkasten werfen: Teilnahmeliste, 

ausgefüllte + unterschriebene Aufgaben-Listen von Küster*in, Türöffner*in 

(Ordnungsdienst) und Zelebrant. 

 

Überprüfen, ob noch genügend Handschuhe, medizinische Masken, Putz- 

oder Desinfektionsmittel, Seife o. ä. in der Sakristei bzw. Kirche vorhanden 

sind. Sollten diese zur Neige gehen, sind diese bitte eigenständig zu besorgen 

und mit dem jeweiligen Pfarrbüro abzurechnen. 
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ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

 

 

____________________________ 

Unterschrift 
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11.3 Aufgaben-Liste für den Ordnungsdienst / die Tür-Öffner*innen bei Gottes-
diensten (Stand: 26.01.2021) 
Ein Stapel ausreichend vieler ausgedruckter Exemplare dieser Liste liegt in jeder Sakristei 

aus. Diese Liste muss bei JEDEM GOTTESDIENST berücksichtigt werden. Die*der Türöffner*in 

(Ordnungsdienst) muss alle darin aufgelisteten Aufgaben durchführen, die Liste ausfüllen 

(abhaken), unterschreiben und nach Ende des jeweiligen Gottesdienstes in der Sakristei ab-

geben. 

 

Name des*r Türöffners*in: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

 

Kirche: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

 

Datum: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

 

 

Vor dem Gottesdienst 
 

Aufgaben Erledigt? 

5ŀƴƴ Ҟ 

Nach dem Betreten der Kirche: 20-30 Sekunden lang die Hände waschen (und 

ggf. desinfizieren). 

 

Tragen einer medizinischen Maske und von Einweghandschuhen während 

des gesamten Ordnungsdienstes. 

 

Die*der Küster*in übergibt die Liste der angemeldeten Besucher*innen (Teil-

nahmeliste) an die*den Türöffner*in (Ordnungsdienst) und informiert: 

Namen aller anwesenden Personen müssen abgehakt werden. Nicht ange-

meldete Personen müssen erfasst und eingetragen werden. 

 

Die*der Küster*in übergibt den Sitzplan an die*den Türöffner*in (Ordnungs-

dienst) und erklärt / erläutert diesen, falls sinnvoll oder nötig. 

 

Darauf achten, dass alle Gottesdienst-Besucher*innen eine medizinische 

Maske tragen. 

 

Namensliste gewissenhaft und genau durchgehen und abhaken.  

Wenn noch Plätze frei sind und zusätzliche Besucher*innen kommen, unbe-

dingt Namen und Anschrift erfassen! 

 

Sitzplan studieren und Besuchern*innen ihren Platz zuweisen.  

 

 

Nach dem Gottesdienst 
 

Aufgaben Erledigt? 

5ŀƴƴ Ҟ 

Ausgangstür weit öffnen und durchlüften.  

Darauf achten, dass sich beim Ausgang kein Stau bildet.  
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Darauf achten: YŜƛƴŜ DǊǳǇǇŜƴōƛƭŘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ αSchwätzchenά auf dem Kirch-

vorplatz. 

 

Kollektenkörbchen einsammeln und in der Sakristei abgeben.  

Teilnahmeliste / Anwesenheitsnachweise in der Sakristei abgeben.  

Heutige ausgefüllte und unterschriebene Aufgaben-Liste in der Sakristei ab-

geben. 

 

 

 

Folgendes ist mir aufgefallen, was wir noch verbessern können: 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

 

 

____________________________ 

Unterschrift 
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11.4 Aufgaben-Liste für Zelebranten bei Gottesdiensten (Stand: 25.01.2021) 
Ein Stapel ausreichend vieler ausgedruckter Exemplare dieser Liste liegt in jeder Sakristei 

aus. Diese Liste muss bei JEDEM GOTTESDIENST berücksichtigt werden. Der Zelebrant muss 

alle darin aufgelisteten Aufgaben durchführen, die Liste ausfüllen (abhaken), unterschreiben 

und nach Ende des jeweiligen Gottesdienstes der*dem Küster*in übergeben, die*der diese 

im jeweiligen Pfarrbüro abgibt. 

 

Name des Zelebranten: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

 

Kirche: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

 

Datum: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

 

 

Vor dem Gottesdienst 
 

Aufgaben Erledigt? 

5ŀƴƴ Ҟ 

Nach dem Betreten der Kirche: 20-30 Sekunden lang die Hände waschen (und 

ggf. desinfizieren). 

 

Tragen einer medizinischen Maske und von Einweghandschuhen in der Sak-

ristei. 

 

Etwaige Absprachen mit dem*r Lektor*in und Kommunionhelfern*innen 

bitte im Kirchenraum durchführen (nicht in der Sakristei). 

 

 

 

Während des Gottesdienstes 
 

Aufgaben Erledigt? 

5ŀƴƴ Ҟ 

Mit 2,00 Metern Abstand einziehen.  

Allgemeine Hinweise zum Verhalten im Raum während der Liturgie berück-

sichtigen, einhalten und die Gottesdienstbesucher*innen entsprechend dar-

über informieren. 

 

Zelebrant legt das Lektionar nach dem Evangeliumsvortrag auf das Pult.  

Friedensgruß kontaktlos durchführen.  

ggf. Wiederholung der Hinweise zum Verhalten vor dem Kommuniongang.  

Vor der Kommunionausteilung Hände desinfizieren!  

Medizinische Maske und ggf. Einmal-Handschuhe anlegen, Kommunionaus-

teilung mit Hostienzange oder Einmalhandschuhen 

 

Segen für Kinder ohne Berührung  

Kelch und Hostienschale purifizieren.  
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Nach dem Gottesdienst 
 

Aufgaben Erledigt? 

Dann Ҟ 

Heutige ausgefüllte und unterschriebene Aufgaben-Liste dem*r Küster*in 

übergeben. 

 

 

Folgendes ist mir aufgefallen, was wir noch verbessern können: 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

 

 

____________________________ 

Unterschrift 
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11.5 5ƻƪǳƳŜƴǘ α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜƴ IƛƴǿŜƛǎŜ ȊǳǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ hōŜǊŦƭŅŎƘŜƴΣ .ŅƴƪŜƴ ǳƴŘ 
{ƛǘȊŦƭŅŎƘŜƴ ǳƴŘ [ǸŦǘǳƴƎ ŘŜǊ YƛǊŎƘŜƴά ŘŜǎ 9ǊȊōƛǎǘǳƳǎ Yǀƭƴ ό{ǘŀƴŘΥ мфΦлрΦнлнлύ 
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11.6 αHinweise zur Desinfektion von liturgischen Gerätenά des Erzbistums Köln 
(Stand: 04.05.2020) 
Die Hinweise zur Desinfektion von liturgischen Geräten stammen von Dr. Anna Pawlik, Stabs-

stelle Erzdiözenbaumeister (Erzbistum Köln - Generalvikariat) und wurden den Kirchenge-

meinden am 04.05.2020 zugestellt. Die Weitergabe an die ehren- und hauptamtlichen Küs-

ter*innen im Seelsorgebereich erfolgte ebenfalls am 04.05.2020 durch Frau Schramke mit 

der Bitte um Beachtung und Umsetzung: 

 

α5ƛŜ ƘŀƴŘŜƭǎǸōƭƛŎƘŜƴ 5ŜǎƛƴŦŜƪǘƛƻƴǎƳƛǘǘŜƭ ŦǸǊ ŘƛŜ IŅƴŘŜ ƻŘŜǊ CƭŅŎƘŜƴ όDŜƭǎΣ CƭǸǎǎƛƎƪŜƛten o-

der Tücher) sind nicht geeignet zur Desinfektion von liturgischen Gerätschaften, da sie häufig 

Zusatzstoffe zur Hautpflege etc. enthalten. Sie sollten ausschließlich für die Hände oder Flä-

chen wie Türklinken, Arbeitsplatten etc. verwendet werden, nicht für edle Metalle. 

 

Unsere Empfehlung ist die Verwendung von Isopropanol 70 % oder 99,9 % (u. a. in der Apo-

theke erhältlich) oder Brenn-Spiritus (ohne Zusatzstoffe). Dieser sollte mit einem kleinen Zer-

stäuber (im Drogeriemarkt erhältlich, Reiseartikel) auf die Oberfläche gesprüht werden, dort 

gut abtrocknen, dann kann man mit einem weichen Tuch nachwischen. Bitte die Geräte auf 

keinen Fall baden. Dennoch sollte so viel Feuchtigkeit auf das Objekt gelangen, dass sie dort 

abtrocknet, um die Viren zuverlässig zu entfernen. Grundsätzlich empfehlen wir ς auch au-

ßerhalb von Corona-Zeiten ς die Handhabung der liturgischen Geräte mit Baumwollhand-

schuhen. Momentan sollte man auf Einweghandschuhe aus Nitril umsteigen, um den Infekti-

onsschutz aufrecht zu erhalten. Bitte hier eine ausreichende Menge vorhalten, damit diese 

ƴŀŎƘ ƧŜŘŜƳ DŜōǊŀǳŎƘ ŜƴǘǎƻǊƎǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦά 

 

 

 

 

 

11.7 BZgA-aŜǊƪōƭŀǘǘ α9ƳǇŦŜƘƭǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ²ƛǎǎŜƴǎǿŜǊǘŜǎ ȊǳǊ ƘŅǳǎƭƛŎƘŜƴ vǳŀǊŀƴπ

ǘŅƴŜά (Stand: 07.05.2020) 

 

Siehe folgende Seiten. 
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